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...gibt es immerwieder Schulferien -
so auch imSommer2013.Warenwir
indenerstenMonatendes Jahres vom
Wetter nicht verwöhnt, könnte es seit
Ferienbeginn nicht besser sein. Ich
freue mich für Schüler und Lehrer.
Sind doch die „äußerenUmstände“
wie in vielen anderenBereichen un-
seres Seins nicht unwesentlich.We-
sentlich dafür, dass im „Inneren“, im
Einzelnen das eintritt, was bezweckt
ist - in diesem Falle Erholung, Ent-
spannung, ein Wiederaufladen der
Batterien in gewisserWeise. Ähnlich
ist es bei der Firma Liofit GmbH,
welche kürzlich inKamenz ihrenBe-
trieb aufgenommenhat.Ge-undver-
brauchteLithium-Ionen-Akkuswer-
den durch ein besonderesVerfahren
Zelle fürZelle erneuert.DemTrend
der fortschreitendenElektromobili-
tätwirddamit, zunächst aufdemGe-
biet der Fahrräder, entsprochen.

Die Sächsische Zeitung bemühte in
Verbindung mit der Batteriepro-
duktion von Evonik-Daimler am
Standort eine interessante, undmei-
ner Meinung nach berechtigte Me-
tapher.Wie Pulsnitz den Beinamen
„Pfefferkuchen...“,Radeberg „Bier...“
und Bautzen „Senfstadt“ tragen, so
trifft mittlerweile für Kamenz „Bat-
teriestadt“ durchaus zu. Interessantes
lässt sich damit verknüpfen,
so z.B. „Energie“ oder „besonders ge-
laden“, „speicherfähig“ und über
denTaghinaus brauch- bzw. nutzbar
zu sein. Vielleicht war Lessings Ge-
burt in dieser Stadt in einem solchen
Kontext kein Zufall?...

Um gute „äußere Umstände“ ging es
auch bei den jüngstenEntscheidun-
gen desKreistages. Ich beziehemich
hier vor allemauf dieAufhebungder
Haushaltssperre zumVorhaben Be-
rufsschulzentrum (BSZ) Technik
undWirtschaft inBautzen.Mit den

VonZeit zu Zeit --
Hdys a hdys

Der Landkreis Bautzen nimmt
als vierter sächsischer Land-
kreis am European Energy
Award, kurz eea, teil.

Der Kreistaghatte dafür imMai den
Weg geebnet.Mit der kürzlich erfolg-
ten Förderzusage durch die Sächsische
Aufbaubank konnte nunmehrmit der
Umsetzung des Projektes begonnen
werden.Die Auftaktveranstaltung fand
am 01. Juli 2013 im Technologie-
undGründerzentrumBautzen (TGZ),
demBetreiber der Energieagentur des
Landkreises statt.

Mit der Teilnahme am European
Energy Award entsteht für den Land-
kreis ein Qualitätsmanagement, mit
dem die Energie- undKlimaschutzak-
tivitäten erfasst, bewertet, geplant, ge-
steuert und regelmäßig überprüft wer-
den. Ziel ist es einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess für eine nach-
haltige Energie- und Klimaschutz-
politik zu etablieren.

Im Rahmen der Auftaktveranstal-
tungwurde einEnergieteam, bestehend
aus Mitarbeitern der verschiedensten
Bereiche der Landkreisverwaltung ins
Leben gerufen. Begleitet durch die
Energieagentur des Landkreises Baut-

zen sollen Maßnahmen erarbeitet,
initiiert und umgesetzt werden, die da-

zu beitragen,
dass er-
n e u -
erbare
Ener-

gieträger
vermehrt ge-
nutzt und nicht
erneuerbare Res-

sourcen effizient
eingesetzt werden. Leiter desTeams ist
AndreasHeinrich, Amtsleiter desKreis-
entwicklungsamtes. Ihm zur Seite steht
keinUnbekannter: RolandMichler, der
bereits denLandkreisGörlitz erfolgreich
zum European Energy Award geführt

hat, wird als Energie-Fachexperte das
Energieteam während der einzelnen
Prozessphasen beratend unterstützen.

Zu Beginn des Projektes werden an-
hand von Fragebögen Potenziale zur
Steigerung der Energieeffizienz, zur
Energieeinsparung und zur Verwen-
dung erneuerbarer Energien ermittelt.
In einem energiepolitischen Arbeits-
programm werden diese Potenziale
systematisch erschlossen.

e u r o p ä i s c h e e n e r g i e - u n d K l i m a s c h u t z K o m m u n e

European EnergyAward
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Im Freistaat Sachsen gibt es mitt-
lerweile 43 Kommunen und ak-
tuell 4 Landkreise, die am eea
teilnehmen bzw. bereits zertifi-
ziert sind. Ca. 60 % der Einwoh-
ner Sachsens leben somit in einer
Energiesparkommune.

Im Landkreis Bautzen selbst gibt es
bereits 3 Kommunen, die mit
dem eea zertifiziert sind - Groß-
harthau, Oßling undHoyerswer-
da. Die Gemeinde Ottendorf-
Okrilla nimmt aktuell amZertifi-
zierungsverfahren teil.
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Kinder- und Pflegeeinrichtungen

Ab sofort stellt der Landkreis Baut-
zen auf seinem Geodatenportal „geo-
web“ auch Kindertagesstätten sowie
Pflege- und Betreuungseinrichtungen
im Landkreis Bautzen dar. Die ge-
wünschtenEinrichtungenwerdennach
vorheriger Auswahl im Inhaltsver-
zeichnis durch Symbole auf der Land-
kreiskarte dargestellt und ermöglichen
ein einfaches Auffinden von ortsnahen

Betreuungsinstitutionen fürKinder, äl-
tere oder kranke Menschen.

Die Darstellung der Kindertages-
stätten kann dabei je nachVorauswahl
nur für Kinderkrippen, Kindergärten
oder Horte erfolgen. Bei den Pflege-
einrichtungen ist eineUnterscheidung
von ambulanten Pflegeeinrichtungen,
betreuten Wohnanlagen, Kurzzeit-

pflegemöglichkeiten, Betreuungsan-
geboten, Tagespflege sowie vollstatio-
nären Pflegeeinrichtungen möglich.

Per Mausklick auf ein angezeigtes
Symbol werden die jeweilige Adresse
undTelefonnummer der Einrichtung
eingeblendet.

www.landkreis-bautzen.de/geoweb
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beruflichen Schulzentren in Hoyers-
werda, Radeberg, Kamenz, dem BSZ
Ernährung und Hauswirtschaft und
ebenTechnik undWirtschaft in Baut-
zen verfügt der Landkreis über 5 be-
rufsbildendeEinrichtungen.Während
in die 4 erstgenannten in den vergan-
genen Jahren erheblich investiert wur-
de, erfuhr der BSZ - Teil Technik im
Wesentlichen „nur“ Erhaltungsmaß-
nahmen.Unabhängig davonwird die-
ses Schulzentrum, ob der angebotenen
Berufs- undAusbildungszweigeundder
Wirtschaftsstruktur im südlichenLand-
kreis, am stabilstennachgefragt. Bei der
verhängten, vorläufigen Haushalts-
sperre ging es denKreisräten nicht da-
rum, sichgegendieseEinrichtung zupo-
sitionieren.Hinsichtlichdermehr als 20
Mio. Euro teuren Investition und einer
damit verbundenen, erforderlichen
Kreditaufnahme sollten aber technische
Optimierungsmöglichkeiten geprüft
werden. Zusätzlich wurde eine Ab-
stimmung mit den Nachbarkreisen
gefordert. In Verbindung mit den de-
mographischen Verläufen muss der
dauerhafteBedarf gesichert sein. Schul-
politik ist Standortpolitik. In Zukunft
wird nicht die Verfügbarkeit von Ar-
beitsplätzen das Hauptkriterium der
wirtschaftlichenEntwicklung sein, son-
dern das Vorhandensein gut ausgebil-
deter Arbeitskräfte.

Das wurde bereits vor 175 Jahren,
wiederum in Kamenz, erkannt. So
wurde vorwenigenTagennicht nur das
nämlicheGründungsdatumder dorti-
genBerufsschule (BSZ)gefeiert, sondern
der Beginn des beruflichen Ausbil-
dungswesens in Sachsen schlechthin.
Letzteres hat also aufVerfügungder da-
maligen „Amtshauptmannschaft Bu-
dissin“ in Kamenz für Sachsen und
Deutschland seineWurzeln. Und hier
schließt sich zumindest ein gedanklicher
Kreis,- nicht nur zu Lessing. Die Auf-
hebungderHaushaltsperrewar und ist
für unserenWirtschafts- und Lebens-
standort auch deshalb folgerichtig.Die
berufliche Bildung hat ihr Fundament
und seine aus dem Bedarf abgeleitete

Notwendigkeit undBerechtigungnicht
in den Ballungszentren, wie etwa die
Universitäten, sondern im ländlichen
Raum.Hier ist schließlichdieMehrheit
dermittelständischenWirtschaft, vom
Handwerk über die Industrie, der
Landwirtschaft bis zum Dienstleis-
tungsbereich zuHause.

Aber der Mensch lebt nicht nur vom
Brot allein. IndenvergangenenWochen
machten2Festivals auf denLebenswert
unserer Region aufmerksam. Das In-
ternationale Folklore- sowie das Seen-
landfestival. Ersteres hatTradition und
führte im sorbischenTeil unseres Land-
kreises wiederum Ensembles aus aller
Welt und viele tausendeZuschauer zu-
sammen. Das Seenlandfestival feierte
Premiere. Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Stimmung waren prächtig.
DieStadtHoyerswerda istmit ihrer städ-
tischenGesellschaft, derLausitzhalle, ei-
nenWeg gegangen, der Bewunderung
und Respekt verdient.

Noch nie wardieseRegion in einer der-
art positivenWeisemedial präsent wie
zudiesemAnlass.DerMehrwert durch
erreichte Bekanntheit dürfte immens
sein. Leider lässt sich solcher nicht in
Zahlen fassen.Festivalsmüssen sichetab-
lieren. Den Erfolg oder Misserfolg ei-
nes solchen Ereignisses zur Erstauflage
am wirtschaftlichen Ergebnis festzu-
machen ist methodisch eineMöglich-
keit, gegebenenfalls auch unausweich-
lich.Obdies demAnliegen und seiner
Zielstellung gerechtwird,müssen all die
mit sich ausmachen, die wertend da-
rüber befinden. Den Machern beider
Festivalsmeinerseits Anerkennungund
Dank.Ohne sie hätte es diese nicht ge-
geben.

Weiterhin schöne Sommerwochen
wünscht

Ihr

Michael Harig
Landrat

VonZeit zu Zeit (Fortsetzung von Seite 1)
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Am1. Juli begingMichaelStaude (r.) sein30jährigesDienstjubiläumalsBürgermeistervonWeißenberg.Er istdamitderdienstälteste
Bürgermeister im Landkreis Bautzen. LandratMichael Harig überbrachte seine Glückwünsche.

h e r z l i c h e n g l ü c K w u n s c h

30 Jahre imAmt
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Es erfolgtder grundhafteAusbauder
bestehenden Staatsstraße S 285undder
KreisstraßeK 9219.DasVorhaben er-
streckt sich ab der OrtslageWittiche-
nau in östliche Richtung über die
Kreuzung zur Kreisstraße bis in die
Ortslage Brischko.

Bestandteil der Baumaßnahme ist
ebenfalls dasTeilstück derK 9219 vom
Knoten in Richtung Maukendorf bis
zur Zufahrt Gewerbegebiet Brischko.
Der Anbau eines straßenbegleitenden
Radweges erfolgt entlang der gesamten
Baustrecke. Die Arbeiten werden ab-
schnittsweise unter Vollsperrung der
Staats- bzw. Kreisstraße durchgeführt.
Umleitungen werden entsprechend

ausgeschildert und denTeilabschnitten
angepasst. Der Durchgangsverkehr
wird zeitweise großräumig umgeleitet.

Folgende Bauabschnitte sind vor-
gesehen:
1. Teilabschnitt
Juli bis Oktober 2013:
Ausbau der Staatsstraße 285 vonWit-
tichenau kommend, parallel dazuwird
das Brückenbauwerk Bw 2 über die
Wudra begonnen
2. Teilabschnitt
März bis Juni 2014:
Ausbau der Kreisstraße K 9219
3. Teilabschnitt
Juni bis September 2014:

Ausbau des Knotens S 285 / K 9219
4. Teilabschnitt
September bis November 2014:
Ausbau der S 285 in Brischko
5. Teilabschnitt
März bis Mai 2015:
Landschaftsbau

Die Bauausführung erfolgtmit ge-
plantenWinterpausen.

Das Bauprojekt ist eine Gemein-
schaftsmaßnahme des Freistaates Sach-
sen (Landesamt für Straßenbau und
Verkehr, Niederlassung Bautzen) und
des Landkreis Bautzen.

Die Planungs- und Bauträger-
schaft liegt beim Freistaat.
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Straßenausbau östlich vonWittichenau

Baulänge Fahrbahn Staatsstraße: 1.309 m
Baulänge Fahrbahn Kreisstraße: 476 m
Fahrbahnbreite: 6,00 m
Breite Radweg: 2,50 m

Ingenieurbauwerke: Ersatzneubau der Brücke Bw2 über dieWudra

Naturschutzrechtliche Maßnahmen:
• 2 Fischottertrockendurchlässe
• 15 Amphibiendurchlässe (davon 10 im Bereich der Kreisstraße)
inkl. Amphibienleiteinrichtungen und Fischotterleitzäune

veranschlagte Gesamtkosten: 3.561.000,00€
Kosten Landkreis: 726.560,00€
Bauzeit: Juli 2013 - Mai 2015

(Verkehrsfreigabe voraussichtlich November 2014)

Fakten zumBau

Seit Mitte Juli steht denMitarbei-
tern des Landratsamtes Bautzen für den
Pendelverkehr zwischen den Verwal-
tungsstandorten ein Elektrofahrzeug
vom FabrikatMitsubishi i-MiEV zur
Verfügung. Im Rahmen der Teilnah-
me an der Modellregion Elektromo-
bilität Sachsen wird das Auto von der
ENSO für ein Jahr zur Verfügung ge-

stellt. ENSO-VorstandsmitgliedDirk
Behrendt übergab das Fahrzeug offi-
ziell am 17. Juli 2013 an LandratMi-
chael Harig. Gemeinsam erhofft man
sich aus den Erfahrungen, weitere
Informationen zur Praxistauglichkeit
für Unternehmen und einen Beitrag
zur Etablierung der umweltfreundli-
chen Technologie.

Die Themen
Umweltbewusst-
sein, Energie-
sparen und
Nutzung alter-
nativer Ener-
gieformen sind
längst nichtmehr nur auf
demPapier zu finden.Wir alle werden

täglich
an vielen Stel-
len damit konfrontiert.

Auch dasLandratsamt
Bautzen stellt sich diesen
Themen ganz bewußt –
u. a. durch dieTeilnahme
am Energieprojekt „Eu-
ropeanEnergyAward“, der
Betreibung einer Energie-
agentur und der Beteili-
gung an derModellregion
Elektromobilität Sachsen,
in der die ENSOseit 2010
aktiv mitwirkt.

l a n d r a t s a m t b a u t z e n

Landratsamt fährt elektrisch
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Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Bautzen

S E I T E 4 HAMT S K E L/ O P J E NO WOKR J E S A BUDY Š I N

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des
Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen
(SächsWaldG) vom 10. April 1992
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert
durchArtikel 2 desGesetzes vom8. Juni
2012 (SächsGVBl. S. 308), und der
Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums fürUmwelt und Landwirt-
schaft über die Reitwege (ReitwegeVO)
vom14.Dezember 1994 (SächsGVBl.
1995 S. 6), zuletzt geändert durch die
Verordnung vom 26. Juni 2008
(SächsGVBl. S. 450), wird Folgendes
verfügt:

Im Gebiet der Gemeinde Elsterheide,
Gemarkung Bluno Flur 4 und 5; Ge-
markung Seidewinkel, Flur 9, 10 und
11;Gemarkung Sabrodt, Flur 3 und im
Gebiet der Gemeinde Spreetal, Flur 1
werden imWaldReitwegemit einerGe-
samtlänge von ca. 10 km ausgewiesen.

Wegeführung:
Abschnitt 1 -
Reitweg am Standort Terra Nova:
Beginn an der alten B 97↔Waldweg
in südöstlicher Richtung (550 m)↔
Waldweg in nordöstlicher Richtung
oberhalb des Spreetaler Sees (500m)↔
Waldweg in nördlicherRichtung bis zur
alten B 97 (700 m)↔ Ende

Abschnitt 2 -
Reitweg an der alten B97:
Beginn am Ende des Reitweges Ab-
schnitt 1 an der alten B97↔Waldweg
rechtsseitig der alten B97 bis zu den
Forsthäusern (650m)↔Querung der
alten B 97↔Waldweg linksseitig der
altenB97bis zur Sabrodter Straße (500
m)↔Querungder altenB97↔Wald-
weg rechtsseitig B 97 in nordöstlicher
Richtung (500 m) ↔ Sandweg in
südöstlicher Richtung bis an dieGren-
ze des geplantenGewerbegebietes (500
m)↔ Ende

Abschnitt 3 -
Reitweg Spreetal:
Beginn am Ende des Reitweges 2↔
Waldweg in nordöstlicher Richtung bis
zur B 97 (90m -Weiterführung ist ge-
plant)↔ Ende

Abschnitt 4 -
Reitweg Spreetaler See:
Beginn am Abschnitt 1↔Weg land-
seitig neben dem vorhandenen Wirt-
schaftsweg am Spreetaler See in nord-
östlicher Richtung (1450m)↔Wald-
weg am Rand des geplanten Gewer-
begebietes in nordwestlicher und spä-
ter in nordöstlicher Richtung (500
m)↔Anschluss Abschnitt 2↔Ende

Abschnitt 5 -
Kreuzweg:
Beginn amAbschnitt 2 oberhalb der al-
ten B 97 an den Forsthäusern ↔
Waldweg in nordwestlicher Richtung
(2200 m) ↔ Anschluss an das vor-
handene Reitwegenetz↔ Ende

Abschnitt 6 -
Reitrundweg am Umfluter:
Beginn am Anfang des Reitweges Ab-
schnitt 1 ↔ Waldweg oberhalb des
Umfluters in nordwestlicher Richtung
(500 m)↔Waldweg in südöstlicher
Richtung bis zur alten B 97↔ Ende

Abschnitt 7 -
Reitweg Bluno:
Beginn am Umspannwerk am vor-
handenenReitwegenetz↔Waldweg in
nordwestlicher undnördlicherRichtung
bis zur Straße Sabrodt / Bluno (3200
m)↔ Ende

Die Karte mit dem Reitwegverlauf
und die Begründung für die Entschei-
dung können bei der ausweisendenBe-
hörde eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats ab dem Zeit-
punkt der BekanntgabeWiderspruch
erhobenwerden.DerWiderspruch ist
schriftlich oder zurNiederschrift beim
Landratsamt Bautzen
(mit Sitz in Bautzen)
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
einzulegen.

gez. Dr. Christoph Schurr
Amtsleiter Kreisforstamt

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Bautzen,
Kreisforstamt, zur Ausweisung vonReitwegen

imGebiet der Gemeinde Elsterheide,
Gemarkung Bluno Flur 4 und 5,

Gemarkung Seidewinkel, Flur 9, 10 und 11,
Gemarkung Sabrodt, Flur 3 und
imGebiet der Gemeinde Spreetal,

Flur 1 (Reitwegeprojekt „TerraNova“)

AufGrundlage von § 12Abs. 1 desWaldgesetzes für den Frei-
staat Sachsen (SächsWaldG) vom10.April 1992 (SächsGVBl.
S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8.
Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308) undderVerordnungdes Säch-
sischenStaatsministeriums fürUmwelt undLandwirtschaft über
die Reitwege (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 1994
(SächsGVBl. 1995S. 6), zuletzt geändert durchdieVerordnung
vom26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450) beabsichtigt das Land-
ratsamt Bautzen, Kreisforstamt

die Ausweisung eines Reitweges im Wald auf Grund des Be-
darfs im Gebiet der Gemeinde Neukirch, Gemarkung Ober-
neukirch

Wegeführung:
Beginn amvorhandenenReitwegenetz amRingenhainerWeg
↔ ca. 720 m auf einemWaldweg in südwestlicher Richtung
bis zurGemarkungsgrenze (Landkreisgrenze)↔ ca. 1500mauf
einerWaldschneise (Landkreisgrenze) in nordwestlicher Rich-
tung↔ ca. 350mauf einemRückeweg innordwestlicherRich-
tung bis zum Gießhübelweg↔ ca. 110 m auf dem Gießh-
übelweg in nordöstlicher Richtung↔ ca. 850mauf demVal-
tenbergweg bis zur Valtenberggaststätte.

EineÜbersichtskartemit dem geplantenReitwegeverlauf und
die Begründung für dasReitwegprojekt liegen in derZeit vom

01.08.2013 bis zum 31.08.2013
im Landratsamt Bautzen, Bürgeramt Kamenz, Macherstraße
55, 01917KamenzwährendderÖffnungszeiten (Montag: 8:30
- 16:00Uhr, Di: 8:30 - 18:00Uhr,Mi: 8:30 - 16:00UhrDo:
8:30 - 18:00Uhr, Fr: 8:30 - 13:00Uhr) für jedermann zurEin-
sicht aus.

Zusätzlich können die Unterlagen nach telefonischer Anmel-
dung in derRevierförsterei Bischofswerda, Sitz Bischofstraße 9,
01877 Bischofswerda (Herr Kother,Tel. 03594 714 558 oder
0173 9246158) eingesehen werden.

Aufder InternetseitedesLandratsamtesBautzenhttp://www.land-
kreis-bautzen.de/7204.html ist dieReitwegkarte unter demBut-
ton Reitwegneuausweisung „ReitwegeprojektValtenberg“ ab-
gelegt.

Alle BetroffenenhabenGelegenheit, Einwände undBedenken
schriftlichoder zurNiederschrift inderFrist vom01.08. bis zum
31.08.2013 beim Landratsamt Bautzen, Kreisforstamt, Ma-
cherstrasse 55, 01917 Kamenz, geltend zu machen.

Bautzen, den 05.07.2013
Dr. Christoph Schurr
Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen
über dieNeuausweisung eines Reitweges imGebiet der Gemeinde

Neukirch, GemarkungOberneukirch (Reitwegeprojekt „Valtenberg“)

DieRainerKälbererGmbH,Friedensstraße14, 01917Kamenz,
beantragt nach§§4und19desGesetzes zumSchutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnlicheVorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17.Mai 2013 (BGBl. I S. 1274) die im-
missionsschutzrechtlicheGenehmigung für dieErrichtungund
den Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von ge-
fährlichen und nicht gefährlichen Abfällen und zur Lagerung
von max. 300 t Eisen- und Nichteisenschrotten auf dem An-
lagengelände in 01917 Kamenz, Gemarkung Jesau, Flst.-Nr.
180/13, 1024/11 und 1024/12.

Die Anlage ist genehmigungsbedürftig im Sinne des § 4
BImSchG inVerbindungmit denNummern 8.12.1.2, 8.12.2
und8.12.3.2desAnhanges1derViertenVerordnungzurDurch-
führungdesBundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnungüber
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fas-
sungderBekanntmachung vom2.Mai 2013 (BGBl. I S. 973).

ErrichtungundBetrieb einerAnlage zur zeitweiligenLagerung
von Eisen- oder Nichteisenschrotten mit einer Gesamtlager-
kapazität von100 tbisweniger als 1500 tbedürfengemäßNum-

mer 8.7.1.2 Spalte 2 der Anlage 1 inVerbindungmit § 3c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in
derFassungderBekanntmachungvom24.Februar2010 (BGBl.
I S. 94), zuletzt geändert durchArt. 6 desGesetzes vom8.April
2013 (BGBl. I S. 734), einer standortbezogenen Vorprüfung
des Einzelfalls.

Die imRahmendesGenehmigungsverfahrens erfolgte Prüfung
nach § 3c Satz 2 UVPG in Verbindung mit den Vorprü-
fungskriterien der Anlage 2 zumUVPG ergab, dass bei Reali-
sierungdesVorhabens erhebliche nachteiligeAuswirkungen auf
die Schutzgüter gemäß § 1 BImSchG nicht zu besorgen sind
und daher keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht. Diese im Genehmi-
gungsverfahren getroffene Entscheidung ist nach § 3a Satz 3
UVPG nicht selbständig anfechtbar.

DieEntscheidungdesLandratsamtesBautzen zumErgebnis der
Vorprüfungwird hiermit nach § 3a Satz 2UVPGbekannt ge-
geben.

Kamenz, den 9. Juli 2013
Birgit Weber, Beigeordnete

Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen zumVollzug des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) - Feststellung der UVP-Pflicht -

für das Vorhaben „Errichtung undBetrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung
von gefährlichen undnicht gefährlichenAbfällen und zur Lagerung

von Eisen- undNichteisenschrotten“ in 01917 Kamenz, Friedensstraße 14
(Az.: 106.11:Kamenz-Kälberer-Abfall 01)
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Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des
Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen
(SächsWaldG) vom 10. April 1992
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni
2012 (SächsGVBl. S. 308) und der Ver-
ordnungdes Sächsischen Staatsministeri-
ums für Umwelt und Landwirtschaft
über dieReitwege (ReitwegeVO)vom14.
Dezember 1994 (SächsGVBl. 1995S. 6),
zuletzt geändertdurchdieVerordnungvom
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450) beab-
sichtigt das Landratsamt Bautzen, Kreis-
forstamt

die Ausweisung eines Reitweges im
Wald auf Grund des Bedarfs im Gebiet
der Stadt Bischofswerda, Gemarkung
Schönbrunn (Reitwegeprojekt „But-
terberg“)

Wegeführung:

Beginn amvorhandenenReitwegenetz an
der öffentlichen Straße zur Butterberg-
gaststätte nahe des Scherflingsberges↔
Waldweg innordöstlicherRichtungbis zur
K7266↔ Ende
(Gesamtlänge des Reitweges ca. 620 m)

Eine Übersichtskarte mit dem geplanten
Reitwegeverlauf und die Begründung für
das Reitwegprojekt liegen in der Zeit
vom

01.08.2013 bis zum 31.08.2013

imLandratsamtBautzen, BürgeramtKa-
menz,Macherstraße 55, 01917 Kamenz
während der Öffnungszeiten (Montag:
8:30 - 16:00 Uhr, Di: 8:30 - 18:00 Uhr,
Mi: 8:30 - 16:00 Uhr Do: 8:30 - 18:00
Uhr, Fr: 8:30 - 13:00Uhr) für jedermann
zur Einsicht aus.

ZusätzlichkönnendieUnterlagennach te-
lefonischer Anmeldung in der Revier-
försterei Bischofswerda, Sitz Bischofstra-
ße 9, 01877Bischofswerda (HerrKother,
Tel. 03594714558oder 01739246158)
eingesehen werden.

Auf der Internetseite des Landratsamtes
Bautzen
http://www.landkreis-bautzen.de/
7204.html
istdieReitwegkarteunterdemButtonReit-
wegneuausweisung „ReitwegeprojektBut-
terberg“ abgelegt.

Alle BetroffenenhabenGelegenheit, Ein-
wände und Bedenken schriftlich oder
zurNiederschrift in der Frist vom 01.08.
bis zum 31.08.2013 beim Landratsamt
Bautzen,Kreisforstamt,Macherstraße 55,
01917 Kamenz, geltend zu machen.

Bautzen, den 04.07.2013
Dr. Christoph Schurr,
Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen über dieNeuausweisung eines Reitweges imGebiet
der Stadt Bischofswerda, Gemarkung Schönbrunn (Reitwegeprojekt „Butterberg“)

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des Waldgesetzes
für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10.
April 1992 (SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2012
(SächsGVBl. S. 308) undderVerordnungdes Säch-
sischen Staatsministeriums fürUmwelt undLand-
wirtschaft über dieReitwege (ReitwegeVO)vom14.
Dezember1994 (SächsGVBl. 1995S. 6), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung vom 26. Juni 2008
(SächsGVBl. S.450) beabsichtigt das Landratsamt
Bautzen, Kreisforstamt

die Ausweisung von Reitwegen imWald mit einer
Gesamtlänge von ca. 2,2 km auf Grund des Be-
darfs im Gebiet der Gemeinde Lichtenberg, Ge-
markungen Lichtenberg und Kleindittmanns-
dorf, sowie der Gemeinde Großnaundorf, Ge-
markung Großnaundorf

Wegeführung:

Abschnitt 1:
Beginn amWaldrand an der Südseite der Stein-
büsche oberhalb desTännchenberges↔ ca. 100
m inwestlicher Richtung auf einemWeg amWald-
rand↔ 200m auf einemWaldweg in nördlicher
Richtung↔ weiter auf Waldwegen in südwest-
licher und westlicher Richtung bis zum Flurstück
Nr. 32 a der Gemarkung Kleindittmannsdorf↔
Knotenpunkt 1↔ Ende

Abschnitt 2:
Beginn am Knotenpunkt 1↔ 260 mWaldweg
in nördlicher Richtung bis zur Waldkante ↔
Ende

Abschnitt 3:
Beginn amKnotenpunkt 1↔ ca. 1 km aufWald-
wegen in westlicher, südwestlicher und nordwest-
licher Richtung bis zumWaldrand an der K 9250
↔ Ende

Eine Übersichtskarte mit dem geplanten Reitwe-
geverlaufunddieBegründung fürdasReitwegprojekt
liegen in der Zeit vom
01.08.2013 bis zum 31.08.2013

im Landratsamt Bautzen, Bürgeramt Kamenz,
Macherstraße55, 01917KamenzwährendderÖff-
nungszeiten (Montag: 8:30 - 16:00 Uhr, Di: 8:30
- 18:00Uhr,Mi: 8:30 - 16:00UhrDo: 8:30 - 18:00
Uhr, Fr: 8:30 - 13:00Uhr) für jedermann zur Ein-
sicht aus. Zusätzlich können die Unterlagen nach
telefonischer Anmeldung in der Revierförsterei
Ohorn, Sitz Schulstraße 2, 01896Ohorn (Herr Le-
onhardt,Tel. 035955752429oder 01759329110)
eingesehen werden.

Auf der Internetseite des Landratsamtes Bautzen
http://www.landkreis-bautzen.de/7204.html ist die
Reitwegkarte unter dem Button „Projekt Stein-
büsche“ abgelegt.

Alle Betroffenen habenGelegenheit, Einwände und
Bedenken schriftlich oder zurNiederschrift in der
Frist vom 01.08. bis zum 31.08.2013 beim
Landratsamt Bautzen, Kreisforstamt,Macherstraße
55, 01917 Kamenz geltend zu machen.

Bautzen, den 04.07.2013
Dr. Christoph Schurr, Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen
über dieNeuausweisung vonReitwegen imGebiet

der Gemeinde Lichtenberg, Gemarkungen Lichtenberg und
Kleindittmannsdorf, sowie der GemeindeGroßnaundorf,

GemarkungGroßnaundorf („Reitwegeprojekt Steinbüsche“)

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des Waldgesetzes
für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10.
April 1992 (SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2012
(SächsGVBl. S. 308) undderVerordnungdes Säch-
sischen Staatsministeriums fürUmwelt undLand-
wirtschaft über dieReitwege (ReitwegeVO)vom14.
Dezember 1994 (SächsGVBl. 1995S. 6), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung vom 26. Juni 2008
(SächsGVBl. S.450) beabsichtigt das Landratsamt
Bautzen, Kreisforstamt

die Ausweisung von Reitwegen im Wald auf
Grund des Bedarfs im Gebiet der Stadt Bernsdorf,
Gemarkung Zeißholz, und der Gemeinde Oßling,
Gemarkungen Weißig und Lieske („Reitwege-
projekt Otterschütz“)

Wegeführung:

Abschnitt 1:
BeginnanderVerlängerungdesWeißigerHohlweges
an der S 92↔Querung der S92↔ ca. 1,5 kmauf
vorhandenenWaldwegen innördlicherRichtung↔
Anbindung andas vorhandeneReitwegenetzwest-
lich von Saxonia↔ Ende

Abschnitt 2:
BeginnamHampelloch ander S92↔Querungder
S 92↔ ca. 330 m auf einem Waldweg in nord-
östlicher Richtung↔Anbindung amAbschnitt 1
↔ Ende

Abschnitt 3:
Beginn amHampelloch an der S 92↔Querung
der S 92↔ ca. 240m auf einemWaldweg in öst-

licher Richtung↔Anbindung amAbschnitt 1↔
Ende

Eine Übersichtskarte mit dem geplanten Reitwe-
geverlaufunddieBegründung fürdasReitwegprojekt
liegen in der Zeit vom
01.08.2013 bis zum 31.08.2013

imLandratsamtBautzen,BürgeramtKamenz,Ma-
cherstraße 55, 01917 Kamenz während der Öff-
nungszeiten (Montag: 8:30 - 16:00Uhr,Di: 8:30 -
18:00Uhr,Mi: 8:30 - 16:00UhrDo: 8:30 - 18:00
Uhr, Fr: 8:30 - 13:00Uhr) für jedermann zur Ein-
sicht aus.

ZusätzlichkönnendieUnterlagennach telefonischer
Anmeldung inderRevierförstereiBernsdorf,SitzGrü-
newalder Straße2,OTWiednitz, 02994Bernsdorf,
Tel. 03572392508oder01735752298)und inder
RevierförstereiNebelschütz, SitzHauptstraße11A,
01920 Nebelschütz, Tel. 03578 783 276 oder
0172 598 9605) eingesehen werden.

Auf der Internetseite des Landratsamtes Bautzen
http://www.landkreis-bautzen.de/7204.html ist die
Reitwegkarte unter dem Button Reitwegneuaus-
weisung „Reitwegeprojekt Otterschütz“ abgelegt.

AlleBetroffenenhabenGelegenheit, Einwändeund
Bedenken schriftlich oder zur Niederschrift in der
Frist vom 01.08. bis zum 31.08.2013 beim Land-
ratsamt Bautzen, Kreisforstamt,Macherstrasse 55,
01917 Kamenz, geltend zu machen.

Bautzen, den 05.07.2013
Dr. Christoph Schurr, Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen
über dieNeuausweisung vonReitwegen imGebiet

der Stadt Bernsdorf, Gemarkung Zeißholz
und der GemeindeOßling, GemarkungenWeißig
und Lieske („ReitwegeprojektOtterschütz“)
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Hiermit werden gemäß § 26 Absatz 3 Bundes-
wahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2013
(BGBl. I S. 1084), und § 38 Bundeswahlordnung
(BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 13. Mai 2013 (BGBl. I S.
1255) die vomKreiswahlausschuss in seiner Sitzung
am 26. Juli 2013 zugelassenen Kreiswahlvorschlä-
ge öffentlich bekannt gemacht:

Laufende Nummer 1:
Christlich Demokratische Union Deutschlands -
CDU
Michalk, Maria Ludwiga,
Bundestagsabgeordnete,
geb. 1949 in Merka,
wohnhaft Lindenstraße 20,
Ortsteil Spreewiese,
02694 Großdubrau

Laufende Nummer 2:
DIE LINKE - DIE LINKE
Lay, Caren Nicole,
Bundestagsabgeordnete,
geb. 1972 in Neuwied,
wohnhaft Louisenstraße 25,
01099 Dresden

Laufende Nummer 3:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
Keßler, Ilko,
Drucker,
geb. 1971 in Dresden,
wohnhaft Nordstraße 17,
Ortsteil Seeligstadt,
01909 Großharthau

Laufende Nummer 4:
Freie Demokratische Partei - FDP
Deutschmann, Reiner Peter,
Bundestagsabgeordneter,
geb. 1953 in Kamenz,
wohnhaft Prietitzer Straße 19,
Ortsteil Thonberg,
01917 Kamenz

Laufende Nummer 5:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE
Jacobson, Sten,
Geschäftsführer,
geb. 1978 in Halle/Saale,
wohnhaft Sandweg 5,
01906 Burkau

Laufende Nummer 6:
Nationaldemokratische Partei Deutschlands –
NPD
Szymanski, Holger,
parlamentarischer Berater,
geb. 1972 in Görlitz,
wohnhaft Eisenacher Straße 23,
01277 Dresden

Laufende Nummer 11:
FREIE WÄHLER – FREIE WÄHLER
Zeidler, Ralf,
Lehrer,
geb. 1962 in Gransee,
wohnhaft Frederic-Joliot-Curie-Straße 1,
02977 Hoyerswerda

Laufende Nummer 12:
Piratenpartei Deutschland – PIRATEN
Nawroth, Marion,
Diplomingenieurökonomin,
geb. 1956 in Berlin,
wohnhaft Pommritz 11,
02627 Hochkich

Laufende Nummer 13:
die alternativen Lausitz
Merz, Engelbert,
Bauleiter,
geb. 1965 in Rosenberg-Unterknausen,
wohnhaft Hauptstraße 22, Ortsteil Bröthen,
02977 Hoyerswerda

Laufende Nummer 14:
Nitzsche
Nitzsche, Henry,
Bürgermeister a. D.,
geb. 1959 in Kamenz
wohnhaft Bergstraße 17, 01920 Oßling

Bautzen, den 26.07.2013
Andrea Peter, Kreiswahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenenKreiswahlvorschläge imWahlkreis 156 (Bautzen I)
für dieWahl zum 18. DeutschenBundestag am22. September 2013

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises Bautzen

In seiner Sitzung am 26. Juli 2013 hat der Kreis-
wahlausschuss gemäß § 26 des Bundeswahlgesetzes
(BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom
3.Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) und gemäß § 38 der
Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S.
1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom13.Mai 2013 (BGBl. I S. 1255) über
dieZulassung vonKreiswahlvorschlägen für dieWahl-
kreise 159 (Dresden I) und 160 (Dresden II – Baut-
zen II) entschieden.

Gemäß § 26 Abs. 3 BWGund § 38 BWOgibt die
Kreiswahlleiterin hiermit die zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge imWahlkreis 160 (Dresden II –Baut-
zen II) bekannt:

Laufende Nummer 1:
Christlich Demokratische Union Deutschlands
(CDU)
Vaatz, Arnold Eugen Hugo,
Bundestagsabgeordneter,
geb. 1955 inWeida,
wohnhaft Grenzstr. 2,
01156 Dresden

Laufende Nummer 2:
DIE LINKE
(DIE LINKE)
Kießling, Tilo,
Geschäftsführer,
geb. 1970 in Dresden,
wohnhaft Tieckstr. 10,
01099 Dresden

Laufende Nummer 3:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD)
Blümel, Thomas,
Informatiker,
geb. 1965 in Pirna,
wohnhaftWittenberger Str. 97,
01277 Dresden

Laufende Nummer 4:
Freie Demokratische Partei (FDP)
Böhme, Matteo,
Unternehmer,
geb. 1982 in Dresden,
wohnhaft Laubegaster Ufer 20,
01279 Dresden

Laufende Nummer 5:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(GRÜNE)
Kühn, Stephan,
Bundestagsabgeordneter,
geb. 1979 in Dresden,
wohnhaft Fichtenstr. 1,
01097 Dresden

Laufende Nummer 6:
Nationaldemokratische Partei Deutschlands
(NPD)
Baur, Jens,
Referent,
geb. 1979 in Dresden,
wohnhaft Kötzschenbroder Str. 172,
01139 Dresden

Laufende Nummer 7:
Bürgerrechtsbewegung Solidarität
(BüSo)
Hebestadt, Marco,
Angestellter,
geb. 1983 in Görlitz,
wohnhaft Hildesheimer Str. 66,
01139 Dresden

Laufende Nummer 8:
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
(MLPD)
Slave, Günter Paul,
Maschinenschlosser,
geb. 1955 in Ulm,
wohnhaft Moritzburger Str. 55,
01127 Dresden

Laufende Nummer 11:
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Große, Steffen,
Dipl.-Journalist,
geb. 1967 in Stralsund,
wohnhaftWachwitzer Bergstr. 12c,
01326 Dresden

Laufende Nummer 12:
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
Vogelgesang, Anna Katharina,
Altenpflegerin,
geb. 1985 in Berlin,
wohnhaft Neustädter Markt 9, 01097 Dresden

Dresden, den 26.07.2013
gez. Ingrid van Kaldenkerken
Kreiswahlleiterin der Wahlkreise 159 (Dresden I)
und 160 (Dresden II – Bautzen II)

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenenKreiswahlvorschläge für denWahlkreis 160
(Dresden II – Bautzen II) zurWahl des 18. DeutschenBundestages am22. September 2013
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In eigener Sache
InderZeit vom29.07. bis 23.08.2013werden imBüroHoy-
erswerda aufGrunddes Jahresurlaubs derBeraterin keineBe-
ratungsgespräche für Selbsthilfegruppen und Interessierte
durchgeführt. IndringendenAngelegenheitenbittenwir zuden
unten angegebenenSprechzeiten imBüroBautzen anzurufen.

Di: 10:00Uhr bis 15:00Uhr und
Do: 13:00Uhr bis 18:00Uhr

Internetportal Selbsthilfe
Der geplante Termin 01.07.2013 zur Veröffentlichung
des Internetportals kann wegen langer Krankheit der ver-

antwortlichen Mitarbeiterin leider nicht eingehalten wer-
den. So schnell wie möglich werden wir die Realisierung
in Angriff nehmen und hoffen das Portal spätestens im
Herbst aktivieren zu können.Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis.

Ursula Geithner, Selbsthilfekontaktstelle
Diakonisches Werk Hoyerswerda – Kirchliche Stiftung
bürgerlichen Rechts, Selbsthilfekontaktstelle
Schulstraße 5, 02977 Hoyerswerda
Tel: 03571/408365, Fax: 03571/427182
sks-hy@diakonie-hoyerswerda.de
www.diakonie-hoyerswerda.de

INFORMATION DER SELBSTHILFEKONTAKTSTELLE (SKS) IM LANDKREIS SELBSTHILFEGRUPPE DIABETES TYP I I

Einladung zu der Veranstaltung am

08.08.2013, 15.00 Uhr Besuch des Biohofs
(Töpferstr. 38, 02625 Bautzen)
Referentin: Frau Drescher

Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat, 16:00 Uhr.
Ausnahmetermine werden gesondert bekannt gegeben.

Treffpunkt: Schulungsraum des DRK Bautzen,Wallstr. 5, 02625 Bautzen
Kostenlose Parkplätze sind vorhanden!

Wir würden uns freuen, auch in diesem Jahr zahlreiche Interessenten begrü-
ßen zu können.DieTeilnahme ist kostenlos und es besteht kein Erfordernis zur
Mitgliedschaft.

Rainer Vorreiter, Gruppenleiterin, Tel. 03591 28734

SELBSTHILFEGRUPPE LEBEN MIT KREBS – FÜR BETROFFENE UND ANGEHÖRIGE – BAUTZEN

05.08.2013 Vorstellung von NEGUS, Netzwerk für Gesundheit und Soziales
am Krankenhaus Bautzen, ein besonderer Dienst an die Patienten
Referentin: Ursula von Zitzewitz,
Leiterin des Sozialwesens an den Oberlausitz Kliniken
Treffpunkt: 14.00 Uhr DRK-Geschäftsstelle, Wallstraße 5 in Bautzen

20.08.2013 Besuch des Sächsischen Industriemuseums in Knappenrode, einschl. Führung
Abfahrt: 13.15 Uhr ab DRK-Geschäftsstelle, Wallstraße 5 in Bautzen
Anmeldung bei Erwin Gräve, Tel.: 03591-279070 ist unbedingt erforderlich

Wir treffen uns in der Regel jeden 1. und 3.Montag imMonat um 14.00 Uhr im Schulungsraum des
DRK in Bautzen,Wallstraße 5, 02625 Bautzen. (Ausnahmetermine sind fett gedruckt.).

Auch in diesem Jahr freuenwir uns über alle, die an unserenTreffen teilnehmenwollen.Ob als Betroffener,
Angehöriger oder interessierter Gast: Sie sind herzlich eingeladen!DieMitgliedschaft in derGruppe zur
Teilnahme an den Veranstaltungen ist keine Bedingung.

Erwin Gräve Gruppenleiter, Tel.: 03591-279070

In der öffentlichen Sitzung vom 17.04.2013 hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes
„Kamenz-Nord“ unter BeschlussNr. 01/2013VVS dieHaushaltssatzungmit demWirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2013 beschlossen. Die Auslegung erfolgt gemäß § 76 Abs. 3 Sächs.GemO im Zeitraum
vom05.08.2013 bis 13.08.2013montags undmittwochs von 9.00Uhr bis 16.00Uhr, dienstags und don-
nerstags von 9.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 15.00 Uhr in den Geschäftsräumen des Ge-
schäftsbesorgers des Abwasserzweckverbandes „Kamenz-Nord“ , der ewag kamenz, An den Stadtwerken
2 in 01917 Kamenz sowie in der Stadtverwaltung Lauta, Karl-Liebknecht-Straße 18, Zimmer 12, 02991
Lauta, zu den Öffnungszeiten.

Aufgrund des § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26.06.2009, § 58 Abs.1 SächsKomZG i.V. mit § 15 SächsEigBG hat die Verbandsver-
sammlung des Abwasserzweckverbandes "Kamenz-Nord“ in öffentlicher Sitzung vom 17.04.2013 fol-
gende Haushaltssatzung mit demWirtschaftsplan für dasWirtschaftsjahr 2013 beschlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
1. einem Jahresüberschuss im Erfolgsplan von: EUR 631.799
davon Erträge: EUR 3.704.028
Aufwendungen: EUR 3.072.229

Der Jahresüberschuss wird zur Tilgung der Verlustvorträge verwendet.
2. Mittelzu- / Mittelabfluss im Liquiditätsplan: EUR -562.853
davon aus laufender Geschäftstätigkeit: EUR 1.054.347
aus Investitionstätigkeit: EUR -693.200
aus Finanzierungstätigkeit: EUR -924.000
Mittelzuflüsse aus Kreditaufnahmen: EUR 0
Investitionsvolumen: EUR 705.700

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt: EUR 0

§ 2
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von

Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf EUR 0

§ 3
5. Die Umlage für nicht gebührenfähige Kosten wird festgesetzt auf EUR 112.519
6. Die Verlustumlage der Mitgliedsgemeinden wird festgesetzt auf EUR 564.000

Lauta , den 03.07.2013
Ruhland, Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes „Kamenz-Nord“ für dasWirtschaftsjahr 2013

Opfer von sexuellemMissbrauch, Vergewaltigung,
Nötigung, Bedrohung, häuslicherGewalt, Körper-
verletzung oder Stalking, aber auchAngehörige und
Freunde von Betroffenen sowie Zeugen von Straf-
tatenkönnen inBautzendasAngebot desOpferhilfe
Sachsen e.V. jederzeit kostenlos, streng vertraulich
und auch anonymnutzen.Dabei ist es unerheblich,
ob bereits Anzeige erstattet wurde oder nicht.

Die SozialpädagoginnenTina Lehmann und Ma-
ren Spieker, Ansprechpartnerinnen in der Bautze-
ner Beratungsstelle, sind im Umgang mit trauma-

tisiertenMenschengeschult undkönnenhelfen,mit
demErlebtenumzugehen. Imvergangenen Jahrnah-
men150Ratsuchende dieses Angebotwahr.Nicht
selten finden die Betroffenen oder deren Angehö-
rige erst nach langer Zeit den Weg in die Bera-
tungsstelle. Zu groß sind die Scham und die eige-
nen Schuldvorwürfe, über die zu sprechen oft
schwer fällt.DieBeraterinnenwissenumdieseDin-
ge und versuchenbehutsamherauszufinden,welche
Ressourcenmobilisiert werden können, damitRat-
suchende lernen, mit dem traumatischen Ereignis
zu leben und ihr Selbstwertgefühl zu stärken.

Ein wichtiger Bestandteil der Opferhilfearbeit ist
auch die Psychosoziale Prozessbegleitung. Diese
kann bereits mit Informationen zur Erstattung ei-
ner Anzeige beginnen und beinhaltet darüber hi-
naus je nach persönlichem Bedarf die Unterstüt-
zung von Opferzeugen im strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahren. Auch die Begleitung von
Zeugen durch dieMitarbeiterinnen desOpferhil-
fe Sachsen e.V. zurHauptverhandlung vorGericht
stellt ein Angebot dar, welches immer häufiger ge-
nutzt wird. Besonders für Kinder und schwer trau-
matisierte Zeugen kann dies eine große Entlastung

bedeuten, umnicht allein demTäter gegenüber tre-
ten zu müssen.

Opferhilfe Sachsen e.V. Beratungsstelle Bautzen
Löbauer Straße 48 (Beratungszentrum der AWO)
02625 Bautzen, www.Opferhilfe-Sachsen.de

Sprechzeiten:
Dienstag von9.00-12.00Uhrund14.30-18.00Uhr
Donnerstag von 9.00-12.00 Uhr
Terminvereinbarung:Tel.: 03591/67 95 50
Email: bautzen@opferhilfe-sachsen.de

OPFERHILFE SACHSEN E.V. BIETET UNTERSTÜTZUNG IN BAUTZEN

Gemeinsamheraus aus derOpferrolle
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Seit Jahrhunderten prägenUmgebinde-
und Fachwerkhäuser die Kulturland-
schaft Sachsens. Etwa 6.500 Umge-
bindehäuser sind im Freistaat auf der
Denkmalliste registriert. Die meisten
Häuser sind nach 1650 erbaut oder in
der heutigen Zeit umgebaut worden.
Typisch für dasUmgebindehaus ist die
Vereinigung derMerkmale des Block-
baus oder des Ständer-Bohlen-Baus
und des Fachwerkbaus unter einem
Dach.Diese einzigartige und in der Fül-
le einmalig erhalteneVolksbauweise in
Europa ist eine regionale Bautradition,
die bis weit in das Mittelalter zurück-
reicht.

Damit dieses einzigartige Kulturgut
erhaltenwerden kann, bewilligt der Frei-
staat Sachsen für die Jahre 2013 und
2014 Sonderfördermittel. Ziel der För-
derung ist der Erhalt der Gebäude
und die Förderung der Ansiedlung

von jungen Familien im Umgebinde-
haus. Insgesamt stellt der Freistaat
Sachsen eine Fördersumme von jährlich
500.000 EUR zur Verfügung.

Im Jahr 2013 werden damit 14 Um-
gebindehäuser aus den Landkreisen
Görlitz, Bautzen und Sächsische
Schweiz - Osterzgebirge gefördert.
Die Antragsteller kommen aus dem
privaten und gewerblichen Bereich.
Die Maßnahmen reichen von der
Notsicherung bis hin zu restauratori-
schen Leistungen. Unter anderem
werden damit Gebäude in Ebersbach
- Neugersdorf, Oybin, Pirna, Sebnitz,
Seifhennersdorf und Krauschwitz ge-
fördert.

Die Rechtsgrundlage für die Sonder-
förderung ist die VwV-Denkmalför-
derung (Verwaltungsvorschrift des
Sächsischen Staatsministeriums des In-
nern über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Erhaltung und Pflege
von sächsischenKulturdenkmalen und
zur Aus- und Fortbildung der Denk-
malpflege).

Anträge:
www.stiftung-umgebindehaus.de oder
bei der Stiftung Umgebindehaus

Die ausgefüllten Anträge sind bis spä-
testens zum30.09.2013 bei der Stiftung
oder den Dienststellen der Landesdi-
rektion Sachsen einzureichen.DieVer-
gabe der Mittel erfolgt in Abstim-
mung mit dem Sächsischen Staatsmi-
nisterium des Innern, der Landesdi-
rektion Sachsen, dem Landesamt für
Denkmalpflege und der StiftungUm-
gebindehaus.

Ansprechpartner bei der StiftungUm-
gebindehaus:
Dipl.-Ing. Sven Rüdiger,
Projektmanager ArndMatthes,
Geschäftsstellenleiter
Geschäftsstelle der Stiftung
Umgebindehaus
Hauptstraße 39, OTNeugersdorf
02727 Ebersbach-Neugersdorf

Öffnungszeiten:
Mo. und Di. von 8:00 - 15:30 Uhr
Terminvereinbarung auch außerhalb der
Sprechzeiten möglich

Tel.: 03586 763 - 281
Fax: 03586 763 - 290
Mobil:016099153509/015208764846
Email:
s.ruediger@stiftung-umgebindehaus.de
a.matthes@stiftung-umgebindehaus.de

SONDERFÖRDERUNG UMGEBINDEHAUS

Ländliches Kulturerbemit Zukunft
Die Bescheide über die Erstattung der
Schülerbeförderungskosten im Lini-
enverkehr für das Schuljahr 2013/2014
werden seit 12. Juli 2013 per Post an
die Eltern verschickt. Sollten Sie bis
zum 16. August 2013 noch keine In-
formation erhalten haben,müsste ge-
prüft werden, ob ein Antrag gestellt
wurde.

Folgende Ansprechpartner stehen Ih-
nen im Straßenverkehrsamt zur Ver-
fügung:
Frau Blüthgen 03591 5251-36 417
Frau Brückner 03591 5251-36 416
Frau Gottlöber 03591 5251-36 412
Frau Graff 03591 5251-36 418
Frau Kliemand 03591 5251-36 413
Frau Nguyen 03591 5251-36 414
FrauWendt 03591 5251-36 411
Frau Ulmer 03591 5251-36 400

Sie können Ihre Anfrage auch gern per
E-Mail stellen:
schueler@lra-bautzen.de

Die beantragten Fahrkarten (Kun-
denkarte undWertmarken)werden am
1. oder 2. Schultag in der Schule aus-
gegeben. Die Kundenkarte ist mit ei-
nemaktuellenFoto des Schülers zu ver-
sehen.

Fahrplanänderungenzu
BeginndesneuenSchuljahres

Auf folgenden Linien wurden die
Fahrpläne angepasst:
102, 103, 104, 107, 110, 111, 112,
113, 116, 122, 125, 126, 128, 129,
151, 153, 154, 155, 157, 158, 159,
160, 162, 165, 166, 168, 171, 173,
177, 183, 188, 193, 184, 185, 186,
189, 195, 196, 197, 198, 199

Stadtlinien A, B und C in Bischofs-
werda sowie auf den Schülerlinien
S 018, S 019, S 40, S 41, S 44, S 47,
S 48

Die Fahrpläne der öffentlichen Linien
können immer aktuell über die Inter-
netseiten der Verkehrsverbünde
www.zvon.de oderwww.vvo-online.de
eingesehen werden.

Die Schülerlinien und Schulbusse
werden auf der Homepage des
Landkreises Bautzen veröffentlicht:
www.landkreis-bautzen.de unter Stra-
ßenverkehrsamt/Sachgebiet Personen-
und Schülerverkehr.

Wir wünschen allen einen guten Start
ins neue Schuljahr!

STRASSENVERKEHRSAMT

Information zur Schülerbeförderung

KreisvolkshochschuleBautzen
RegionalstelleBautzen-Bischofswerda /Kamenz-Radeberg

DaskompletteProgrammfindenSieunterwww.kvhsbautzen.de

Die
Volkshochschulen

* Für die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch und Sorbisch gibt es zahlreiche Grund- , Aufbau-
und Konversationskurse in den Regional- und Außenstellen der KVHS. Termine nach Rücksprache. ** weitere Termine und Orte auf Anfrage

BIW= Bischofswerda | BZ = Bautzen | KM= Kamenz | OO=Ottendorf-Okrilla | RA= Radeberg

Regionalstelle Bautzen-Bischofswerda
Dr.-Peter-Jordan-Straße 21, 02625 Bautzen
Tel.: 03591 27229-0, Fax: 27229-19, info@kvhsbautzen.de

Regionalstelle Kamenz
Macherstraße 144a, 01917 Kamenz
Tel.: 03578 3096-30, Fax: 3097-55, info.kamenz@kvhsbautzen.de

Außenstelle Radeberg
Heidestraße 70, Gebäude 223, 01454 Radeberg
Tel.: 03528 4163-83, Fax: 4163-88, info.radeberg@kvhsbautzen.de

„Modeskizzen - Mannequins“
Ferienkurs (6 Termine)
19.08.2013 | 09.00 Uhr BZ

Aquarell –
Landschafts- und Stadtmotive
im Herbst undWinter
02.09.2013 | 19.00 Uhr BZ

Töpfern - Aufbauen und
freies Modellieren**
28.08.2013 | 19.00 Uhr KM

Gestalten mit Ton
03.09.2013 | 18.30 Uhr RA

Kinesiologie (Anfängerkurs)
28.08.2013 | 18:00 Uhr RA

Bauchtanz für Anfänger
02.09.2013 | 17.30 Uhr KM

Bauchtanz
02.09.2013 | 19.00 Uhr KM

„Tanz am Vormittag“
Herz-Kreislauf-Training
für Senioren
03.09.2013 | 10.00 Uhr KM
29.08.2013 | 10.00 Uhr BZ

Yoga -
weiterführende Übungen
02.09.2013 |
17.30/19.15 Uhr BIW

Tai Chi Chuan Grundkurs
03.09.2013 | 17.00 Uhr BZ

Tai Chi Chuan Aufbaukurs
02.09.2013 | 17.00 Uhr BZ

Yoga Anfänger/
Fortgeschrittene**
28.08.2013 |
16.00/17.45/19.30 Uhr BZ
03.09.2013 |
16.30/18.15 Uhr KM
02.09.2013 | 08.45 Uhr RA

Yoga Anfänger
29.08.2013 | 19.00 Uhr KM
30.08.2013 | 18.00 Uhr KM

Yoga Fortgeschrittene
30.08.2013 | 19.45 Uhr KM

Tanzen im Sitzen
Herz-Kreislauf-Training
für Senioren
06.08.2013 | 10.00 Uhr BZ

Lass uns wieder einmal
tanzen gehen!
24.08.2013 | 18.00 Uhr BZ

Allgemeine Bewegungs-
gymnastik mit einzelnen
Tanzelementen
„Tanz dich gesund“
02.09.2013 | 18.30 Uhr BZ

Ich bewegmich -
Wirbelsäulengymnastik/
Rückentraining
03.09.2013 |
14.30/15.45 Uhr BZ

Zumba® - der lateinamerika-
nische Fitnessworkout**
03.09.2013 | 17.00 Uhr BZ
29.08.2013 | 15.30 Uhr KM

Pilates
28.08.2013 |
17.00/19.30 Uhr BZ

Fit durch Bewegung**
27.08.2013 | 20.00 Uhr BZ

Fit durch Bewegung/
Wirbelsäulengymnast
27.08.2013 | 17.00 Uhr BZ

Problemzonengymnastik
02.09.2013 | 17.00 Uhr BZ

Ich bewegmich -
Präventives Rückentraining
02.09.2013 | 09.30 Uhr KM

Ich bewegmich - Pilates
20.08.2013** | 19.30 KM

Ich bewegmich -
Fit im Alltag - BBP
20.08.2013 |
17.30/18.30/20.30 Uhr KM

Moderne Vorratshaltung:
im Sommer an den
Winter denken
02.09.2013 | 18.00 Uhr KM

Englisch
Grundkurs 1 -
1. Semester
30.08.2013 | 17.30 Uhr BZ

Vorankündigung:
Geprüfte Fachkraft
Lohn und Gehalt
(Xpert Business)
24.09.2013 | 17.45 Uhr BZ

Vorankündigung:
Finanzbuchführung 1
(Xpert Business)
18.09.2013 | 18.00 Uhr KM

KULTUR

GESUNDHEIT

ARBEIT | BERUF

Kurs-
angebot

August
2013
(Auszug)

SPRACHEN*
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Der Fortbildungsbedarf in sächsischen
Kindertageseinrichtungen zumThema
Kinderschutz ist sehr groß. Bereits seit
2010 gibt es in Sachsen das Fortbil-
dungsangebot „Kinder in guten Hän-
den“ des Kinderschutzbundes Sachsen.
Um die große Nachfrage nach der
Fortbildung zu bewältigen, sollen Fach-
kräfte qualifiziert werden, die an-
schließend in ihremBereich (z.B. beim
eigenen Kita-Träger) Erzieher/-innen
fortbilden.

Das Thema Kindeswohlgefährdung
wird in der Fortbildung anhand eines

Fallbeispiels dargestellt und Hand-
lungsempfehlungen besprochen. Wie
verhalte ich mich beim Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung? Haben wir
mit der Meldung beim Jugendamt al-
les richtig gemacht? Wie hätten wir
schon eher merken können, dass das
Kind gefährdet ist?Wie führe ich das El-
terngespräch?Diese undweitere Fragen
stehen im Mittelpunkt der Veranstal-
tung.

„Kinder in guten Händen“ ist es ein eva-
luiertes, vom Freistaat Sachsen geför-
dertes Programm. Die zuständigen
Fachreferentinnen desDeutschenKin-
derschutzbundes Landesverband Sach-
sen e.V. können allerdings die große
Nachfrage nicht allein bedienen. Eine
Dozentenschulung soll dem abhelfen.

Schulungstermin:
Vom23. bis 27. September dieses Jah-
res findet eine Dozentenschulung in
Trebsen/Seelingstädt statt, in der Teil-
nehmer/-innen alsMultiplikatorinnen

undMultiplikatoren für die Fortbildung
„Kinder in guten Händen“ qualifi-
ziertwerden.DerAufruf,Dozentin oder
Dozent für die Fortbildung „Kinder in
guten Händen“ zu werden, richtet
sich an:
• Fachberater/-innen
• Fachbereichsleiter/-innen
• Erzieher/-innen vonKindertagesein-
richtungen/Hort
• Leiter/-innen von Kindertagesein-
richtungen/Hort
• Freie Dozent/-innen der Weiterbil-
dung

www.kinderschutzbund-sachsen.de

Kontakt:
Wenke Röhner:
Tel. 0351 – 42 42 064
Email: roehner@kinderschutzbund-
sachsen.de
Franziska Herrmann
Tel. 0351 – 42 42 064
Email: herrmann@kinderschutzbund-
sachsen.de

KINDER IN GUTEN HÄNDEN

Kinderschutzbund Sachsen sucht Fachkräfte als Fortbildner imKinderschutz

Thema/Zweck:
Öffentliche Anerkennung erfolgrei-
cher und gesellschaftlich aktiver Un-
ternehmer undUnternehmerinnen der
Region Oberlausitz

Teilnahmeberechtigt:
Unternehmer/Unternehmerinnen der
Region Oberlausitz/Niederschlesien

Vorschlagsberechtigt:
Kommunen,Verbände, Belegschaften,
Kammern, sonstige Interessenvertreter
und Bürger; maximal 1 Vorschlag pro
Einreicher

Einzureichende Unterlagen:
Bewerbungsformular, siehe http://land-
kreis-bautzen.de/68.html
(kurze formlose, schriftliche Bewer-
bung mit Aussagen zu den Bewer-
tungskriterien kann beigefügt werden)

Bewertungskriterien:
1. Firmenphilosophie, Produktions-
profil, Innovationen, Nachhaltig-
keit

2. Personalentwicklung/Ausbildung
junger Menschen (z.B. Studenten,
Auszubildende, Umschüler,Weiter-
bildung der Mitarbeiter)

3. Engagement im Territorium/Aus-
strahlung auf das Territorium (z.B.
Mitarbeit inNetzwerken, Sponsoring
von gemeinnützigen und Sportver-
einen usw.) (alle Kriterien in Bezug
auf die letzten drei Geschäftsjahre)

Jury:
Je ein Vertreter
• Landkreis Bautzen und Landkreis
Görlitz
• Kreissparkasse Bautzen
• Redaktions- und Verlagsgesellschaft
Bautzen/Kamenz mbH
• Stadt Bautzen, Stadt Görlitz, Stadt
Hoyerswerda
• Geschäftsstelle Bautzen der Industrie-
und Handelskammer Dresden
• Handwerkskammer Dresden
•Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
Niederschlesien mbH

Beschreibung:
Es werden drei Preise vergeben, beste-
hend jeweils aus einem Pokal
(Made in Oberlausitz)

Preisverleihung:
Mittwoch, den 18.09.2013 imRahmen
des Unternehmerempfangs der Baut-
zener Unternehmertage (BUT)

Stifter des Pokals:

Die Bewerbungen können bis Freitag,
den 09.08.2013 eingereicht werden.

Landratsamt Bautzen
Kreisentwicklungsamt
Herrn Jens Frühauf
Macherstraße 55
01917 Kamenz
Tel.:03591 5251 61200
E-Mail: wirtschaft@lra-bautzen.de

OBERLAUSITZER UNTERNEHMERPREIS 2013

ErfolgreicheUnternehmer in der
RegionOberlausitz-Niederschlesien gesucht

Neuer Geschäftsführer des Regio-
nalen Abfallverbandes Oberlausitz-
Niederschlesien (RAVON) ist der
Cottbuser RomanToedter.

Die Verbandsversammlung des
RAVON bestellte den 44jährigen auf
seiner außerordentlichen Sitzung am
15. Juli 2013.

Roman Toedter ist Diplom-Inge-
nieur für Umweltingenieurwesen und
Verfahrenstechnik. Erwar bisher als Pro-
jektmanager, Prokurist und Ge-
schäftsführer inUnternehmen der Ab-
fallwirtschaft tätig und ist Fachmann für
Entsorgung, Recycling und Immissi-
onsschutz.

Toedter wird seine Tätigkeit vo-
raussichtlich zum1.Oktober 2013 auf-
nehmen und damit dieNachfolge von
Ulrich Heine antreten, der aus ge-
sundheitlichen Gründen die Ge-
schäftführertätigkeit nicht mehr aus-
üben konnte.

Landrat Michael Harig, Vorsitzen-
der des RAVONdazu: „Wir sind froh,
einen fähigen Mann gefunden zu ha-
ben, dermit bester fachlicher Eignung
und viel Erfahrung die Geschäftsfüh-
rung desRAVONübernimmt.Die zu-
künftigen Herausforderungen im Be-
reich Abfallwirtschaft sind anspruchs-
voll. Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit mit HerrnToedter.“

r a V o n

Neuer Geschäftsführer
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Neues EU-Mitglied Ab 1. Juli 2013 gehört Kroa-
tien als 28.Mitgliedstaat zur EuropäischenUnion.
Mit einemFestakt in seinerHauptstadt Zagreb fei-
ert das Land denBeitritt imBeisein vonEU-Kom-
missionspräsident JoséManuel Barroso undVize-
präsidentin Viviane Reding sowie europäischen
Staats- und Regierungschefs.

Urteil zur interkommunalen Zusammenarbeit bei
kommunalen Hilfsaufgaben (EuGH,Rechtssache
C-386/11 -PiepenbrockDienstleistungenGmbH
&Co.KGgegenKreisDüren) DasVerfahren be-
traf die Frage, ob eine öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung zwischen zweiGebietskörperschaften aus-
schreibungspflichtig ist, wenn rein verwaltungs-
unterstützendeHilfsaufgaben gegenKostenerstat-
tung auf eine andereGebietskörperschaft übertra-
gen werden. Der EuGH bejaht dies und sieht da-
rin keine ausschreibungsfreie interkommunale
Zusammenarbeit. Link zum Urteil: http://cu-
ria.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de

Studie zur Internetgeschwindigkeit in der EU:Die
EU-Kommission hat eine erste Studie zurDownlo-
ad-Geschwindigkeit bei Breitbanddiensten ver-
öffentlicht. Daraus geht hervor, dass
Verbraucher oft nicht die
Download-Geschwindigkeit
erhalten, für die sie bezah-
len:Durchschnittlich ver-
fügen sie nur über 74%
der beworbenen Leis-
tung, allerdings bestehen
großeUnterschiede zwi-
schen den verschiede-
nen Technologien. Ka-
belanschlüsse erreichten in
der Studie 91,4 % der ver-
sprochenen Geschwindigkeit,
FTTX-Anschlüsse 84,4 % und xDSL-
Dienste lediglich 63,3%.Die Studie finden Sie hier:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/qua-
lity-broadband-services-eu-march-2012

Grünes Licht für FluthilfeDieHilfe für dieOpfer
der Flut in der deutschen Landwirtschaft kann zü-
gig fließen. Die EU-Wettbewerbsaufsicht hat

staatlicheUnterstützung inHöhe von
600 Millionen Euro für den
Zeitraum 2013/2014 geneh-
migt. Deutschland kann
so umgehend mit der
Auszahlung der Mittel
beginnen. Mit dem
Geld können Einkom-
mensverluste und von
landwirtschaftlichen Be-
trieben erlittene Schäden
zu 100Prozent kompensiert

werden.

Europäisches Jugendportal neu gestaltet
Wie organisiere ich einen Schüleraustauschmit ei-
ner Schule in einem anderen EU-Land? Welche
Möglichkeiten gibt es, ein Praktikumoder eineAus-

bildung imEU-Ausland zumachen odermich dort
als Freiwilliger zu engagieren und welche Rechte
habe ich, wenn mein jenseits der Grenze gekauf-
tes Smartphone nicht funktioniert?Hilfe bei der Be-
antwortung dieser und anderer Fragenwill das kom-
plett überarbeitete und neu gestartete Europäische
Jugendportal im Internet unter http://europa.eu/
youth/EU_de geben.

Die Verhandlungen zum Programm der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit Polen-Sach-
sen für die Förderperiode 2014-2020 haben be-
gonnen. Im neuen Programm werden nach den
Vorschlägen der Verhandlungspartner auf der
deutschen Seite die Landkreise Bautzen undGör-
litz originäre Fördergebiete. Die Förderschwer-
punkte und –verfahren befinden sich noch imAb-
stimmungsprozess. Ziel ist es, bis Mitte 2014 die
Verhandlungen abzuschließen und das neueOpe-
rationelle Programm im Juli 2014 der Europäischen
Kommission zur Genehmigung vorzulegen.

europe direct – Aktuelle Themen: Allgemeines und EU-Recht

In seiner 28. Sitzung hat der Kreistag
Bautzen unter anderem folgende Be-
schlüsse gefaßt:

BSZWirtschaft und
Technik Bautzen
Die Haushaltssperre für das Bauvorha-
benBSZWirtschaft undTechnik Baut-
zen, die derKreistag in seiner Sitzung am
18.03.2013 verhängt hatte, wurde auf-
gehoben. Mit der damals verhängten
Sperrewurde dieVerwaltung beauftragt,
Einsparungsmöglichkeiten zu prüfen
und eine Abstimmung mit den Nach-
barlandkreisen einschließlich der Lan-
deshauptstadt Dresden vorzunehmen.
Das Vorhaben wurde dahingehend
überarbeitet.

Folgende Änderungen wurden vorge-
nommen:
• Verzicht auf ein 3. Obergeschoss
durchNutzung vonRaumkapazitäten
im BSZ Ernährung und Hauswirt-
schaft Bautzen
• Entfall des geplanten Parkdecks
• keine Einrichtung von neuen Räum-
lichkeiten für die Kreismedienstelle
Bautzen einschließlich Archivräume
•Weiternutzung der vorhandenen
Sporthalle

Durch die Änderungen reduzieren sich
die Baukosten um ca. 2,9 Mio. Euro.
Nach Aufhebung der Haushaltssperre
kann die Planung des Vorhabens fort-
geführt werden.

Möglicher Baubeginn:
IV. Quartal 2014

Mit der Fertigstellung des 20,9 Mio.
Euro-Projektes ist dann im Jahr 2017 zu
rechnen.

DieVerwaltungwurde beauftragt, für die
in der Neuplanung noch fehlenden
40-70 Pkw-Stellplätze in Verhandlun-
genmit der Stadt Bautzen zu treten, um
diese in akzeptabler Nähe zum Schul-
standort und in angemessenem Kos-
tenumfang zu realisieren.

NeueUnterkunfts- und
Heizkostenrichtlinie
Zum 1. Oktober 2013 tritt eine neue
Richtlinie des Landkreises zu den Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung
nach den Sozialgesetzbüchern II undXII
inKraft.Hintergrund derNeuregelung
ist der von Bundes- und Landessozial-
gerichten geforderte Nachweis eines
schlüssigenKonzeptes zur Bestimmung
der Angemessenheit von Unterkunfts-
kosten. Im Zuge der Erstellung dieses
Konzeptes wurde die bestehendeRicht-
linie des Landkreises geprüft und an-
gepasst.

Abordnung der
Beigeordneten BirgitWeber
zur Fluthilfekoordinierung
Landrat Harig informierte die Kreisrä-
te über eine von ihm getroffene Eilent-
scheidung vom 5. Juni 2013: Auf die
Bitte des Sächsischen Ministerpräsi-
denten Stanislaw Tillich hin wurde
entschieden, Frau Birgit Weber zur
Koordinierung der Fluthilfe und der
Flutschadensbeseitigung des Freistaates
Sachsen imUmfang von 80% ihrer wö-

chentlichen regelmäßigenArbeitszeit ab-
zuordnen. Diese Abordnung wurde
zunächst zeitlich bis zum8. Juli 2013be-
fristet.

Als vom Kreistag gewählte kommuna-
le Wahlbeamte ist für eine solche Ab-
ordnung die Zustimmung des Kreista-
ges erforderlich. Auf der gestrigen Sit-
zung wurde festgelegt, Frau Weber ab
dem9. Juli bis längstens 30. September
2013 im Umfang von 20 % ihrer wö-
chentlichen Arbeitszeit als Beraterin
des Wiederaufbaustabes zum Freistaat
abzuordnen.

Weitere Themen:
• Der Kreistag stimmte der Vor-
schlagsliste für die Wahl der ehren-
amtlichenVerwaltungsrichter amVer-
waltungsgericht Dresden für die Ge-
schäftsjahre 2014bis 2018 zu.DieVor-
schlagsliste, für deren Aufstellung der
Landkreis zuständig ist, besteht aus 64
Bewerberinnen und Bewerbern.

• Auf Antrag der Fraktion SPD/ Die
Grünen wurde das Thema Flugplatz
Bautzen im Kreistag diskutiert. Be-
sonderes Augenmerk lag auf der kor-
rektenVerwendung derZuschüsse, die
der Landkreis an die Betreibergesell-
schaft zahlt sowie möglichen Rück-
forderungen und den Einflussmög-
lichkeiten, die der Landkreis auf das
Betreiberkonzept hat.
Es wurde festgestellt, dass die durch
den Landkreis gewährten Zuschüsse
der vertragsgemäßen Absicherung
des Flugbetriebes dienten. Auf das

Nutzungskonzept kann der Landkreis
auf Grund der fehlenden Gesell-
schafterrolle keinen Einfluss neh-
men. Die Vereinbarung zwischen
dem Landkreis und der Flughafen
Bautzen Betreibergesellschaft mbH
sieht Zuschusszahlungen noch bis
ins Jahr 2015 vor.

• Der Kreistag beauftragte den Landrat
gegenüber der Sächsischen Staatsre-
gierung aktiv dafür zu werben, im
Freistaat eine Autarkieverordnung
nach demVorbild von Baden-Würt-
temberg auf denWeg zu bringen.Dies
würde bedeuten, Siedlungsabfall aus
Sachsen ausschließlich im Freistaat zu
behandeln und zu beseitigen und
damit letztlich einemweiterenAnstieg
der Entsorgungsgebühren für die
Verbraucher entgegenzuwirken. Der
Beschluss kam auf Initiative der Frak-
tionDIE LINKE zu Stande. DasVo-
tumderKreisräte unterstreicht die bis-
her bereits durch Landrat Harig un-
ternommenen Anstrengungen für
eine solche Regelung und soll die wei-
tere Arbeit unterstützen. „Ziel ist
eine umweltgerechte, sichere und be-
zahlbare Abfallverwertung bzw. Be-
seitigung.DieTransportwege - und die
Vermeidung von „Mülltourismus“
spielen hier eine nicht unbedeutende
Rolle. Es geht dabei nicht nur um
Lauta, sondern um ein stabiles Aus-
lasten der sächsischen Verwertungs-
und Beseitigungskapazitäten im Sin-
ne des Anliegens und aller Bürger im
Freistaat Sachsen“, so LandratMichael
Harig.

KREISTAGSSITZUNG

Aktuelle Beschlüsse aus der Kreistagssitzung am8. Juli 2013
Der Wettbewerb „Preis der Euro-
region“ hat mittlerweileTradition.
Bereits zum 6.Mal sollen Partner-
schaften ausgezeichnet werden, die
in diesem Jahr grenzübergreifend
nachhaltige Arbeit leisten und Part-
nerschaften pflegen.

Aufgerufen zur Bewerbung um
denPreis sindVereine, Kommunen
und öffentliche Einrichtungen
(juristischePersonendes öffentlichen
sowie Privatrechtes und Einzelper-
sonen), die in der EuroregionNei-
sse-Nisa-Nysa ihren Sitz haben.

Die Auszeichnung erfolgt in fol-
genden Kategorien:
a) Beste grenzüberschreitende Ko-
operation zwischenKommunen

b) Beste grenzüberschreitende Ko-
operation zur Entwicklung der
gemeinsamen Ferienregion

c) Beste grenzüberschreitende Ko-
operation in Kultur / Bildung /
Sport

Information und Bewerbung:
http://www.neisse-nisa-nysa.org

Annahmeschluss für die Bewer-
bung ist der 30. September 2013.

Eine trinational besetzte Jury wählt
dann aus den Bewerbungen die
Preisträger und Platzierten aus. Im
Rahmen einer Festveranstaltung
im Naturparkhaus in Waltersdorf
findet am 11. Dezember 2013 die
Preisverleihung statt.

EUROREGION

Wettbewerb
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Überwältigt von der großen Resonanz anlässlich der
Eröffnung ihrer neuen Praxis am 6. Juli zeigt sich
Physiotherapeutin Annett Thomas aus Steinigt-
wolmsdorf. „Die vielen Besucher habenmich noch
einmal darin gestärkt, mit dem Neubau die richti-
ge Entscheidung getroffen zu haben.“ Seit 1995 be-
treibt sie eine Praxis imOrt; zunächst 8 Jahre imGe-
meindeamt, dann 10 Jahre an der Dresdner Straße
33. „Planbarere Gelder und einen nach 10 Jahren
kündbarenMietvertrag“, nennt sie zwei Gründe für
den Praxisneubau.

Ein geeignetes Grundstück fand sich mit der
Dresdner Straße 9a nurwenigeMeter weiter. ImAu-
gust 2012 fiel der Startschuss für den ebenerdigen
Neubau, für den sie sich ausschließlich ortsansässi-
ge Bauunternehmen ins Boot holte. „Ebenfalls die
richtige Entscheidung“, wie sie heute resümieren
kann. „Alle Baubeteiligten arbeiteten zuverlässig und
unterstützten uns fachlich bei den Eigenleistungen.“
Gut betreut fühlte sich die Bauherrin
auch bei der

finanziellen Absicherung, die durch die Kreisspar-
kasse Bautzen im Rahmen des zinsgünstigen För-
derprogramms ERP erfolgte.

Der Neubau bietet Patienten undMitarbeitern bes-
te Bedingungen. Anwendungen können durch die
Gestaltung der Behandlungskabinen jetzt indivi-
dueller angebotenwerden.Nach den erstenWochen
im neuen Domizil steht fest, dass sich das „Durch-
denken“ des Praxisalltages bei der Bauplanungmit
den tagtäglichen Abläufen deckt. „MeineMitarbei-
ter sind sehr motiviert“, freut sich die Chefin über
das gute Klima. „Den zufriedene Patienten und ein
ausgeglichenes Team sind nunmal dasWichtigste.“

Im September starten die Kursangebote Rücken-
schule, Pilates, Fitness und neu: Yoga-Kurse. Im
Herbst soll dasWellnesszimmermit Infrarotka-
bine fertig gestellt sein.

Physiotherapie
Neue Praxisräume haben Test bestanden

Ob in derNachbarschaftsinitiative, im
Seniorinnenbeirat, in der Elternvertre-
tung, ob auf längere Dauer im Ge-
meinde- bzw. Stadtrat oder zeitlich be-
grenzt in einer einzelnenVeranstaltung:
Es gibt vieleMöglichkeiten, sich zu en-
gagieren, eigene Ideen und Schwer-
punkte zu setzen undPolitik als etwas zu
begreifen, das jede einzelne Bürgerinmit
gestalten kann und soll.

Die Seminarreihe vermittelt Rüstzeug,
um Veränderungen anzustoßen, Hin-
dernissen entgegen zu wirken, Verant-

wortung zu übernehmen undMitstrei-
terinnen zu gewinnen.

Die Referentinnen der Landesstelle für
Frauenbildung und Projektberatung in
Sachsen vermitteln praxisorientiert
grundlegende Kenntnisse in den Berei-
chen:

• Aktuelle Formen undMöglichkeiten
kommunaler Demokratie
• Kommunikation
• Projektmanagement undÖffentlich-
keitsarbeit

Im Rahmen derWeiterbildung erhalten
alleTeilnehmerinnen dieMöglichkeit zu
Kontaktgesprächen mit aktiven Politi-
kerinnen auf Kommunal- und Landes-
ebene.

Frauen, die aktuell ein Thema in ihrer
Kommune bearbeiten (wollen), werden
konkret zur Planung einer öffentlich-
keitswirksamen Aktion oderVeranstal-
tung beraten.

Im vergangenen Jahr konnten nicht alle
Anmeldungen berücksichtigt werden.

Deshalb bietenwir die Seminarreihe er-
neut für interessierte Frauen an.

Termine:
immer mittwochs
von 17.00 bis 20.00 Uhr
18.09.2013 / 02.10.2013
16.10.2013 / 06.11.2013
27.11.2013 / 11.12.2013

Ort:
Landratsamt Bautzen,
Bahnhofstraße 9,
02625 Bautzen - Hauptgebäude

Kostenbeteiligung je Teilnehmerin:
40 EURO

Anmeldungen richten Sie
bitte bis zum 09.08.2013 an:

Landratsamt Bautzen
Gleichstellungsbeauftragte
Heidemarie Tröger
Telefon: 03591-525187600
Fax: 03591-525087600
E-Mail:
gleichstellung@lra-bautzen.de

NEUSTART DER SEMINARREIHE

„Frauenmischen sich ein – Frauen gestalten ihre Region!“
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KREISFORSTAMT

Wald undWild gehören imAllgemeinen zu-
sammen. Zeitweilig könnenWald undWild ei-
nander aber auch ausschließen.Dann nämlich,
wenn alterWald verjüngt werden soll, der Ver-
jüngungserfolg aber durch den Verbiss beson-
ders von Schalenwild wie Reh-, Rot- und
Damwild gefährdet ist.

Bei einer geringen Stückzahl schutzbedürf-
tiger Bäumchen kann hierbei der Einzelschutz
den Pflanzen zum erfolgreichen Jugendwachs-
tum verhelfen. Bei einer größeren Fläche ist der
forsttypische Zaunbau (Gatterung) eine be-
währte und vomWaldgesetz anerkannte Schutz-
maßnahme gegenWildverbiss.

Neben den Kosten fürMaterial undAufbau
sind mit der Gatterung die ständige Kontrol-
le, Reparaturen und abschließend der Abbau des
Zaunes für den Waldeigentümer verbunden.
Nur ein intakter Zaun kanndasWild zuverlässig

abhalten.UmgefalleneBäumeoderVandalismus
können die Bemühungen umdieWaldverjün-
gung schnell zunichte machen.

Das Kreisforstamt achtet darauf, dassWild-
schutzgatter nur solange stehen bleiben, wie sie
für denWaldverjüngungserfolg tatsächlich er-
forderlich sind.DefekteGatter stellen auch eine
nicht unerhebliche Verletzungsgefahr für Tie-
re im Wald dar. Nicht mehr wilddichte bzw.
forstwirtschaftlich nichtmehr notwendigeGat-
ter sind deshalb vomWaldbesitzer zu reparie-
ren bzw. abzubauen. Tut er das nicht, kann es
schon vorkommen, dass der Förster ihn an sei-
ne Pflichten als Eigentümer erinnert, bei Ver-
gessen auch mit „behördlichem Bescheid“.
Denn letztlich sollen (erfolgreich verjüngter)
Wald und Wild wieder zusammenkommen.

Mit der Gatterungwird das bundesweit für
jedermann gültige freie Betretensrecht des

Waldes zum Zweck der Erholung (§14
BWaldG) in zulässiger Weise vorübergehend
eingeschränkt. Die Einzäunung vonWald zu
anderen Zwecken als derWaldbewirtschaftung,
z. B. die Erweiterung eines privat genutzten

Gartengrundstückes in den Wald hinein, ist
hingegen nicht zulässig. Im Interesse des
Waldbetretensrechtes aller Bürger wird der Förs-
ter in diesen Fällen einen Rückbau fordern
müssen.

F o r s t t y p i s c h e g a t t e r u n g

Wald,Wild undZaun

Postanschrift:
Landratsamt Bautzen, Kreisforstamt,
01917 Kamenz
Macherstraße 55

Besucheradresse:
Kreisforstamt, 01917 Kamenz,
Garnisonsplatz 6

Telefon: 03591 5251-68001
Fax: 03591 5250-68001
E-Mail: kreisforstamt@lra-bautzen.de

KONTAKT KREISFORSTAMT

27. August 2013
Ratssaal der Stadt Königsbrück
17.00 Uhr
„ZukunftWald - Beratung, Betreuung undBe-
wirtschaftung des Privat- undKörperschafts-
waldes in Sachsen.“ Diskussionsforum des
SächsischenWaldbesitzerverbandes zur Bun-
destagswahl 2013

14. September 2013
Naturschutzzentrum Neukirch
9.00 bis 12.00 Uhr
Pilzexkursion

20. September 2013
Museum der Westlausitz Kamenz
9.00 bis 16.00 Uhr
Kolloqium „Mittelwälder in der Oberlausitz
- Nachhaltigkeit und Biodiversität, Veran-
staltung des Landratsamtes Bautzen, Kreis-
forstamt Bautzen undMuseum derWestlau-
sitz Kamenz (Anmeldung erforderlich)

TERMINKALENDER

Der langeWinterhat in diesem Jahr denBor-
kenkäfern den Start etwas erschwert. In man-
chen Jahren waren sie schon Mitte April am
Baum.Doch indiesem Jahrwar es bis EndeApril
einfach zu kalt. Den Winter verbringen der
Buchdrucker undweitere Arten unter der Rin-
de oder imBodenundwarten aufwarmes Früh-
jahrswetter. Für die erste Brut werden schwache
Bäume bevorzugt aufgesucht. Solches Brut-
material gab es in diesem Frühjahr genug. Der
Schneebruch des vergangenenWinters war oft
noch nicht aufgearbeitet und diese gebrochenen
oder geworfenen Bäume sind bestens als erste
Nahrung geeignet.Doch dieWitterung der fol-
gendenWochen ging an denKäfern nicht spur-
los vorbei.DerRegen ließ die Fichten besser und
die Käfer schlechter gedeihen.Dennoch haben
viele Larven ihre Entwicklung zum Käfer ge-
schafft. In diesem Jahr etwas verspätet, schlüp-
fen die Käfer nun im Juli und befallen angren-
zende, meist noch stehende Bäume.

Waldbesitzer, die den Schneebruch des
Winters noch nicht aufgearbeitet oder das
Holz noch imWald liegen haben,müssen nun
mit Folgeschäden auf dem eigenen oderNach-
bargrundstücken rechnen.

Also aufgepasst undFichten in derNähe von
Schneebruchschäden genau beobachten! Finden
sich am Stammfuß feine rotbraune Bohrmehl-
krümel auf der Rinde, sind die Käfer bereits am

Werk.Der Schaden vergrößert sich nunmit je-
der Käfergeneration.

Wir bitten alleWaldbesitzer zum Schutz des
Waldes beizutragen: Kontrollieren Sie ihren
Wald, arbeiten Sie festgestellten Käferbefall
umgehend auf und bringen Sie das Käferholz
rasch aus demWald.

Gerne helfen Ihnen dabei die Revierförster
des Landkreises und von Sachsenforst.

a c h t u n g w a l d b e s i t z e r

Borkenkäfer in der 2. Runde
Kalamitätsnutzungen
in Forstbetrieben

In den Forstbetrieben fallen bei Naturer-
eignissen wie Schneebruch, Sturmwurf,
Borkenkäfer oder Hochwasser immer wie-
der außerplanmäßige Holzmengen an.

Bei größeren Schadholzmengenmuß auf die
daraus resultierenden Einkünfte nur ein re-
duzierter Steuersatz bezahlt werden (§ 34 b
Einkommensteuergesetz). Voraussetzung
dafür ist allerdings, daß derWaldbesitzer die
zuständige Finanzbehörde ohne schuld-
haftes Zögern nach Feststellung der Schä-
den und noch vor Beginn der Aufarbeitung
informiert. Ebenso muß die endgültige
Menge an Schadholz unmittelbar nach
Abschluß derAufarbeitung undVermessung
der Finanzbehördemitgeteilt werden.Dem
Nachweis sind Kopien der Holzlisten bei-
zulegen.

Zuständige Finanzbehörde ist das Landes-
amt für Steuern und Finanzen, Dienststel-
le Chemnitz, Brückenstraße 10, 09111
Chemnitz. Für Anmeldung undNachweis
der Schadholzmengen sind seit kurzem
bundeseinheitliche Formulare zu verwenden,
die in der Formulardatenbank der Bundes-
finanzverwaltung zur Verfügung stehen
(www.formulare-bfinv.de > Formularcenter
> Steuerformulare > Einkommensteuer >
Forstwirtschaft).

EINKOMMENSTEUER-
BEGÜNSTIGUNG
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AUSBILDUNGS-ANGEBOTE FÜR 2014

Verwaltungs-
fachangestellte/r
(Fachrichtung Landes- und
Kommunalverwaltung)

Die berufspraktischen Ausbildungsabschnitte
werden im Landratsamt Bautzen an den
einzelnen Verwaltungsstandorten Bautzen,
Kamenz undHoyerswerda absolviert.
Die zuständige Berufsschule ist das Berufliche
Schulzentrum fürWirtschaft in Zittau.
Dienstbegleitende Unterweisungen finden
beim Sächsischen kommunalen
Studieninstitut Dresden statt.

Bewerbungsvoraussetzungen:
guter Realschulabschluss, Interesse an
kommunalen Verwaltungsaufgaben
Selbstbewusstsein, Eigeninitiative,
Kontaktfreudigkeit

Bewerbung bis 1. Oktober 2013
Schwerbehinderte bzw. Bewerbermit eingeschränkten Berufswahlmög-
lichkeitenwerden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Ausbildungszeit für beide Ausbildungs-
richtungen beträgt drei Jahre.

Bewerbungen an: Landratsamt Bautzen,
Innerer Service, Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen

Bewerbung bis 1. Oktober 2013

Die Bewerber nehmen an einem zentralen Aus-
wahlverfahren an der FHSV Meißen teil. Bewer-
bungen von Menschen mit Behinderungen sind er-
wünscht. Menschen mit schweren Behinderungen
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen rich-
ten Sie bitte an die Fachhochschule der Sächsischen
Verwaltung Meißen durch Ausfüllen des ONLINE-
Bewerbungsformulars auf der Homepage der Fach-
hochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen
(www.fhsv.sachsen.de).

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, eine ONLINE-Bewerbung durch-
zuführen, können Sie in Ausnahmefällen das ausgefüllte Bewer-
bungsformular an die Geschäftsstelle des Auswahlausschusses der
Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen, Herbert-
Böhme-Straße 11, 01662 Meißen senden.

Mehr Informationen zu den
einzelnen Ausbildungsberufen
sowie der Studiengänge unter
www.landkreis-bautzen.de/53.html

Straßenwärter/in
Die praktische Ausbildung

findet in den Straßenmeistereien
des Landratsamtes Bautzen

(betriebliche Ausbildung) und im
AusbildungszentrumZwickau
(überbetriebliche Ausbildung)

statt. Die theoretische
Berufsausbildung erfolgt

an der Berufsschule in Zwickau.

Bewerbungsvoraussetzungen:
guter Real- bzw. Hauptschulabschluss,

handwerkliche Begabung und technisches
Verständnis, gesundheitliche Eignung

und Führerscheintauglichkeit
für die Klasse CE, Freude an
körperlicher Arbeit im Freien

Der Landkreis Bautzen bietet zum
Ausbildungsbeginn am 1. September 2014

folgendeAusbildungsplätze an:

Der Landkreis Bautzen bietet zum
Studienbeginn am 1. September 2014

folgende Studienplätze an:

Bewerbung bis 1. Oktober 2013

STUDIENPLATZ-ANGEBOTE FÜR 2014

Bachelor of Laws
Allgemeine Verwaltung oder

Sozialverwaltung
Studienzeit 3 Jahre

Studienverlauf:
• Fachtheoretische Studienzeiten an der Fachhochschule
der Sächsischen VerwaltungMeißen
• Berufspraktisches Studium in den Landesverwaltungen
sowie im Landratsamt Bautzen an den Verwaltungs-
standorten Bautzen, Kamenz undHoyerswerda
Das Studium erfolgt in einemprivatrechtlichen
Ausbildungsverhältnis.

Einstellungsvoraussetzungen:
- Abschluss einer Schulbildung/Ausbildung,
die zu einem Fachhochschulstudium
berechtigt

- Bewerbermüssen Deutsche oder
Staatsangehörige eines EU-
Mitgliedsstaates sein



Klaus Riedel „Reiche Ernte“ (Öl)

JohannesWaurick „Bautzen imherbstlichenMorgenlicht“ (Acryl)
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Im Landratsamt Bautzen, StabstelleWiederaufbau Flut 2013,
ist zumnächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Sachbearbeiter/in Fluthilfe
Wasserbereich

(Kennziffer: 0117)

zu besetzen.

ZudenArbeitsaufgaben gehören insbesondere:
diewasserwirtschaftliche undwasserbauliche Beurteilung
• von Maßnahmen des Wiederaufbaus der Schäden nach dem Som-
merhochwasser 2013 zum Gewässerausbau und Renaturierung an
Oberflächengewässern
• vonHochwasserschutzanlagenwie Deichen undDämmen
• von Bauwerken in, an , unter und über Gewässern (Brücken, Durch-
lässe, andere Querbauwerke, Uferstützmauern, Entnahme und Ein-
leitbauwerken, Stauanlagen u.a.)
• vonAnlagenzurRegenrückhaltungundHochwasserrückhaltungan
Gewässern II. Ordnung in Unterhaltspflicht der Kommunen

hier
• Prüfung, Beurteilung und Bewertung von Planunterlagen, Kommu-
nikationmit Fachplanungsbüros und Antragstellern
• BegutachtungenundBewertungenvonSchädenanGewässernund
Bauwerken vor Ort, Führen von Beratungen u.a. zur Schadensbehe-
bung, Fertigen vonNiederschriften
• Einbeziehungder Fachämterdes LandkreisesundandererBehörden
• Erarbeiten von Stellungnahmen
• fachliche Beratung der Kommunen und Vollzugsbehörden
• Fachberatung in Umsetzung der wasserwirtschaftlichen und was-
serrechtlichen Vorschriften sowie Bauvorschriften
• Bauüberwachungen und Abnahmen

Voraussetzungen für die Tätigkeit sind:
• mindestenseinFachhochschulabschluss inderFachrichtung Wasserbau
oder Wasserwirtschaft oder ein ähnlicher Abschluss im Ingenieur-
bauwesenmitPraxiserfahrungen inderWasserwirtschaftoderdieBe-
fähigung für den gehobenen bautechnischen Dienst in der Wasser-
wirtschaft
• hydrologische Grundkenntnisse
• Grundkenntnisse des öffentlichen Verwaltungsrechts und des Um-
weltrechts, speziell desWasserrechts
• hohe Fach- und Sozialkompetenz, Teamfähigkeit
• sicheresAuftreten,DurchsetzungsvermögenundKommunikations-
fähigkeit
• gute Ortskenntnisse, hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Führerschein Klasse B

Die Bereitschaft zur Nutzung des privaten Pkws und Handys für
dienstliche Zweckewird vorausgesetzt.

Die Stelle ist befristet für zwei Jahre. Die durchschnittliche wöchent-
licheArbeitszeitbeträgt40Stunden.DieBezahlungerfolgtnachTVöD.
Der Arbeitsort ist Kamenz.

Schwerbehinderte/gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Frauenwerden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe
der Kennziffer bis zum 15.08.2013 an das Landratsamt
Bautzen, Innerer Service, Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen.

ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

Es ist nun schon seit zwanzig Jahren
zu einer schönenTradition geworden,
dass eine SeniorenKunstausstellung
imLandratsamt Bautzen durchgeführt
wird. Am 11. Juli 2013 wurde die 20.
Ausstellung des bildnerischen Schaffens
der Senioren der Stadt und des Land-
kreises Bautzen in den Räumen der
Landkreisverwaltung eröffnet.

Die PalettederBilder reicht vomAkt
über Stillleben, Landschaftsmalerei bis
hin zu Portraits in verschiedensten
Techniken derMalerei undGrafik. In
diesem Jahr nehmen 36Aussteller teil.
Insgesamt werden 72 Bilder im Foyer
und der Kutscheneinfahrt des Land-
ratsamtes Bautzen gezeigt. Die dies-
jährige SeniorenKunstaustellung ist
bis zum 18.9.2013 während der Öff-
nungszeiten des Landratsamtes Baut-
zen zu sehen.

Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit,
die es verdient einen besonderenDank
an alle Mitwirkenden und Helfer zu
richten. Zwanzig Jahre Ausstellung
heißt zugleich zwanzigjähriges Bestehen
des Seniorenbüro Bautzen. Im Okto-
ber 2013wird dieses Jubiläumwürdig
begangen.

„ d a s i s t m e i n l e b e n - m e i n e w e l t “

Galerie im Landratsamt

In loser Folgemöchtenwir Ihnen unter demTitel „ImKreis-
archiv entdeckt“ Interessantes undWissenswertes aus unserem
Fundus vorstellen.DenAnfangmacht ein Stück aus der Post-
kartensammlung. Im Jahr 2002 legte das damalige Kreisar-
chiv Kamenz denGrundstein für diese Sammlung, die mit
der Kreisgebietsreform2008 in denBestand des Kreisarchivs
Bautzen überging. Die Postkartensammlung ergänzt die im
Archiv aufbewahrten Aktenbestände und das in den Akten
geschilderte Geschehen mit bildhaften Informationen.

Zu sehen ist eine bezaubernde Aufnahme aus Rackel, einem
kleinen Dorf im Osten des Landkreises Bautzen. Auf dem
Bild sieht man zwei Kinder und eine Frau, vermutlich die
Mutter derKinder. Eins derKinder, einMädchen, beschäftigt
sich mit einer Ziege, füttert sie vielleicht, versteckt ihr Ge-
sicht hinter einerHandvoll Heu oder einemWiesenstrauß.
Der Junge,Hände in denHosentaschen, schaut lachend zu.
Beide Kinder sind barfuß, es ist ein sonniger Tag. Die Sze-
ne spielt sich vermutlich im Innenhof ab. Die Kinder ste-
hen vor einer Scheune oder einem Stall, während dieMut-
ter auf ihremWeg in ein anderes Wirtschaftsgebäude inne
zu halten scheint, um ihre Kinder beim Spiel zu beobach-
ten.

Die Aufnahme stammt von Bertha Zillessen, einer in
Rheydt (beiDüsseldorf) geborenen Landschaftsmalerin und

Kunstfotografin. Sie zog im Jahr 1907 nach Bautzen, wo sie
ein eigenes Fotoatelier eröffnete und den „Verlag Bertha Zil-
lessenBautzen“ gründete. ImAuftrag des Landesvereins Säch-
sischerHeimatschutz gab sie Postkarten heraus, zu denen auch
dieses Exemplar zählt.

IM KREISARCHIV ENTDECKT

Alter Hof in Rackel
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Es ist imBeruflichen Schulzentrum
für Ernährung Bautzen zu einer schö-
nen Tradition geworden, dass in der
letzten Schulwoche eines Schuljahres
die besten Auszubildenden zum Ab-
schluss ihrer Lehre ausgezeichnet
werden.

In diesem Jahr konnten 13 von
etwa 200 Auszubildenden mit einem
Notendurchschnitt von 1,5 oder bes-
ser ihre Ausbildung beenden.

Drei von ihnen, der Restaurant-
fachmann Maik Michel aus Obero-

derwitz (r.), der Einzelhandelskauf-
mannAndreas Jürgel aus Kamenz und
der Koch Marcel Tauche aus Weiß-
wasser (l.), schlossen mit der Traum-
note 1,0 ab.

Herzlichen Glückwunsch!

b s z e r n ä h r u n g b a u t z e n

Beste Lehrlinge 2013 ausgezeichnet!
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„Jeder Mensch braucht etwas Boden unter den Füßen, 
eine Hand voll Erde, um ein Pfl änzchen wachsen zu lassen, 

und einen Baum, an den er sich lehnen kann.“

 Wenn es Ihnen ähnlich geht wie 
in der Beschreibung der Schwei-
zer Schriftstellerin und Garten-
publizistin Sabine Reber, dann 
wäre vielleicht ein eigener Klein-
garten und die Mitgliedschaft 
im Kleingartenverein etwas für 
Sie. Ob als Oase des Rückzuges 
vom stressigen Alltagsgesche-
hen, als Plätzchen zum Anbau 
eigener Gemüse- oder Blumen-

züchtungen oder als Ort des ge-
mütlichen Beisammenseins – ein 
Kleingarten bietet verschiedene 
Möglichkeiten. 
Im Landkreis Bautzen gibt es
über 250 Kleingartenvereine, 
denen nicht nur die gärtnerische 
Betätigung an sich, sondern vor 
allem die Fortentwicklung des 
Kleingartenwesens als solches 
am Herzen liegt. Die Kleingar-

(zuständig für das Gebiet
des Altkreises Bautzen,
83 Mitgliedsvereine)
Vorsitzender:
Volkmar Paidok
Geschäftsstelle:
Gesundbrunnenring 1
02625 Bautzen
Telefon: 03591 - 42375
Telefax: 03591 - 351454
E-Mail: gartenfreunde_
 bautzen@arcor.de

TERRITORIALVERBAND DER 
GARTENFREUNDE DES 
LANDKREISES BAUTZEN E.V.

TERRITORIALVERBAND
KAMENZ DER 
KLEINGÄRTNER E.V.

(zuständig für das Gebiet
des Altkreises Kamenz, 
91 Mitgliedsvereine)
Vorsitzender:
Wolfgang Preller
Geschäftsstelle:
Güterbahnhofstraße 43
01917 Kamenz
Telefon: 03578 - 308403
Telefax: 03578 - 774307
E-Mail: tkk@gmx.de
www.territorialverband-kamenz.de

VERBAND DER KLEINGÄRTNER
HOYERSWERDA UND 
UMLAND E.V.

(zuständig für das Gebiet
der Stadt Hoyerswerda mit
Umland, 71 Mitgliedsvereine)
Vorsitzender:
Reinhard Klekar
Geschäftsstelle:
L.-Herrmann-Straße 28b
02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571 - 415353
Telefax: 03571 - 6079321
E-Mail: vkh-hy@t-online.de
www.vkh-hy.de

tenbewegung selbst ist bereits 
über 150 Jahre alt und erfreut 
sich nach wie vor großer Be-
liebtheit. 3 Territorialver-
bände, in denen die Klein-
gartenvereine in aller Regel 
organisiert sind, arbeiten 
als Dachorganisationen auf 
der Grundlage des Bundes-
kleingartengesetzes. Die 
Territorialverbände verste-
hen sich als Ratgeber, Hel-
fer und Dienstleistender 
des organisierten Klein-
gartenwesens im Interesse 

aller Kleingärtner. Die Führung 
der laufenden Geschäfte, die 
Aufstellung eines Haushalts-
planes sowie die Erarbeitung 
von Kassen- und Jahresberichten 
aber auch die Durchsetzung von 
Beschlüssen obliegen dem Vor-
stand des jeweiligen Territorial-
verbandes.  Und auch diejenigen, 
die gerade auf der Suche nach 
einem Kleingarten sind, können 
sich an den Territorialverband in 
ihrer Nähe wenden. 
Die Gartenfreundinnen und 
Gartenfreunde helfen Ihnen 
gern weiter.

(Sabine Reber)

RAUS AUS DEM ALLTAG   REIN IN DIE NATUR

Gartenfreunde aufgepasst!

Der Druckfehlerteufel hat zugeschlagen im ge-
druckten Abfallkalender 2013.Die Termine für
die Restabfallentsorgung in Schmölln-Putzkau
sind ab Juli nach links verrutscht.
Die korrektenTermine lauten:
26.07.,
09.08., 23.08.,
06.09., 20.09.,
05.10., 18.10.,
02.11., 15.11., 29.11.,
13.12., 30.12.

ABFALLWIRTSCHAFTSAMT

Korrektur Tourenplan
Ab 01.08.2013wird erstmalig das Betreuungsgeld fürGeburten ab
01.08.2012 gezahlt. Es beträgtmonatlich 100 Euro für jedes Kind.
Das Betreuungsgeld ist 4-6Wochen vor Beginn der Zahlung zu be-
antragen und kann auch rückwirkend für die letzten drei Lebens-
monate vor der Antragsstellung gewährt werden. Das Betreuungs-
geld soll diejenigen Eltern unterstützen, die eine Alternative zurKin-
dertagesstätte wünschen und deshalb die Betreuung ihres ein- oder
zweijährigen Kindes selbst übernehmen oder familiär organisieren
möchten. Zuständig für die Bearbeitung Ihres Antrages auf Be-
treuungsgeld ist das Landratsamt Bautzen, Sozialamt, Bahnhofstraße
9, 02625 Bautzen. Telefon: 03591-5251-42043.

SOZIALAMT

Betreuungsgeld
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BRANCHEN
KOMPASS AUTO & VERKEHR

Obwohl das Thema nicht mehr
ständig in denMedien präsent ist, sind
die Schäden, die das Juni-Hochwasser
imLandkreis hinterlassen hat, noch lan-
ge nicht allerorts beseitigt.

Die Ersterfassung kommunaler
Schäden einschließlich der Nachmel-
dungen ist mittlerweile abgeschlos-
sen. Im Landkreis Bautzen waren ins-
gesamt 34 Kommunen betroffen.

Die Höhe der von Kommunen ge-
meldeten Schäden beträgt insgesamt
24.255.300Euro.Diemeisten Schäden
sind dabei im Bereich Straßen- und
Brückenbau (rund 8,3Mio. Euro) so-
wie an Gewässern II. Ordnung (rund
8,4Mio. Euro) zu verzeichnen.Hinzu
kommen Schäden an Kreisstraßen in
Höhe von 2.866.700Euro sowie durch
das Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft undGeologie erfasste Schä-
den der Landwirtschaft in Höhe von
300.500 Euro.

Vom Hochwasser geschädigte Un-
ternehmen und Einwohner erhielten
Soforthilfen. Insgesamtwaren 95Haus-
halte mit 238 Personen betroffen. Für
sie wurden Soforthilfen in Höhe von
86.450Euro gezahlt. 64Unternehmen
des Landkreises meldeten Schäden.
Ihnenwurden insgesamt 97.500 Euro
Soforthilfen ausgezahlt.

Informationen zur Beseitigung
vonHochwasserschäden

Am 12.07.2013wurde die Richtli-
nie Hochwasserschäden (RL Hoch-
wasserschäden 2013) vomKabinett be-
schlossen. So wurde beispielsweise
auch dieUnternehmensförderung voll-
ständig in die Richtlinie integriert.

Schadensdefinition:
Förderfähig ist demnach die Scha-

densbeseitigung sowie der nachhaltige
Wiederaufbau von baulichen Anla-
gen,Gebäuden,Gegenständen und öf-
fentlicher Infrastruktur, die durch das
Hochwasser 2013 beschädigt worden
sind und sich in der festgelegten Ge-
bietskulisse befinden. Eingeschlossen
sind dabei auch Schäden von wild ab-
fließendemWasser, Sturzflut, aufstei-
gendem Grundwasser, überlaufender
Regenwasser- und Mischkanalisation
sowieHangrutsch.Durchmenschliches
Versagen verursachte Ereignisse gelten
nicht als Schaden. Gefördert wird der
nachhaltiger Wiederaufbau unter Be-
achtung der anerkannten Regeln der

Technik sowie ein
Wiederaufbau an an-
derer Stelle (hierbei
sind nur die fiktiven
Wiederherstellungs-
kosten zuwendungs-
fähig).

Kommunale Schä-
den konnten als Ein-
zelschadensmeldun-
gen bis 31.07.2013
andie StabsstelleWie-
deraufbau im Land-
ratsamt Bautzen gemeldet werden. Bis
30.08.2013 erfolgen nun im Land-
ratsamt die Plausibilitätsprüfungen für
die einzelnenMaßnahmen. Anschlie-
ßendwerden bis 20.09.2013durch den
Wiederaufbaustab der Sächsischen
Staatskanzlei dieWiederaufbaupläne er-
stellt, auf deren Grundlage die För-
dermittelbeantragung erfolgen kann.
Bewilligungsstelle ist die Sächsische
Aufbaubank, Bewilligungsbehörde für
öffentliche Straßen- und Brückenbau-
vorhaben und ÖPNV ist das Landes-
amt für Straßenbau und Verkehr.

Betroffene Private, Vereine sowie
Unternehmen melden Schäden
direkt an die Sächsische Aufbaubank
(www.sab.sachsen.de/hochwasser),
Telefon 0351 4910 4966.

Weitere Informationen:
Landratsamt Bautzen
Umweltamt
StabsstelleWiederaufbau
Macherstraße 55
01917 Kamenz
E-Mail: stabsstelle.wiederaufbau@
lra-bautzen.de
Telefon: 03591 5251-67901 -
Leiterin der Stabsstelle,
Frau Franziska Gruchenberg

03591 5251-67905 oder 67906 -
Anfragen von Privaten und
Unternehmen
03591 5251- 67902 oder 67903 -
Anfragen zur Kommunalen
Infrastruktur

s t a b s s t e l l e w i e d e r a u F b a u

Hochwasser Juni 2013 und die Folgen

Sie wollen helfen und
Geld spenden?

Spendenkonto des
Landkreises Bautzen
Landratsamt Bautzen:
100 201 3115
Bankleitzahl 855 500 00
Stichwort: „Hochwasser 2013“

Sie möchten mit
Sachspenden helfen?

Wenden Sie sich bitte an
das Deutsche Rote Kreuz,
Landesverband Sachsen e.V.
Ansprechpartner:
Arbeitsstab Hochwasser
Telefon: 0351 4678-0
Telefon2: 08000 365 000
(gebührenfreie Rufnummer)
E-Mail:
spenden@drksachsen.de

Siewollen helfen?
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… su serbske barby, kotrež smědźa
so po artiklu 2, wotrězk 2 sakskeje
wustawy w serbskim sydlenskim rum-
je runohódnje porno krajnym barbam
zjawnje pokazować.

Prěni raz pisa so wo „choroji ze
serbskim napismom“ 1842 w
„tydźenskich nowinach“ w rozpraw-
je wo poswjećenju zwonow we Łazu.
handrij zejler, basnik a tehdomniši
Łazowski farar, piše w samsnym lěće
w swojej basni „za serbow“: „trać
dyrbi serbstwo, zawostać a serbska
chohoj zmawować“.

Hakle k 1. spěwnemu swjedźenjej
17.oktobra 1845 w budyšinje je rěč wo
serbskej módro-čerwjeno-běłej chor-
hoji, kiž běše tam nimo druhich
widźeć.

Nimale tři lěta pozdźišo, wosrjedź
rewolucijonarnych podawkow 1848,
schadźowachu so 23.měrca w berlinje
zastupjerjo słowjanskich narodow –
mjez nimi serbski filolog, spisowaćel
a nakładnik jan arnošt smoler –, zo
bychu so po přikładźe němcow a
italčanow dojednali na zhromadny
słowjanski symbol. wšelake słowjans-
ke ludy mějachu čerwjenu a běłu
jako swoju krajnu barbu, ale někotři tež
módru. tak so dojednachu na módro-
čerwjeno-běłu słowjansku chorhoj,
při čimž měješe so módra barba při
žerdźi připrawić.

Hišće w samsnym lěće, 29.junija
1848, rozprawješe nowina „Kamen-

zer tagesspiegel“ w zwisku z njeměra-
mi poddanow klóštra marijneje
hwězdy w Kukowje, zo jehwjachu so
na zhromadźiznje w smječkecach a w
druhich wjeskach „módro-čerwjeno-
běłe słowjanske trikolory“.

Na słowjanskim kongresu w
juniju 1848 w praze bu
potom serbska
chorhoj w

swojej
hišće dźensa
płaćiwej formje wot serbs-
keho publicista a slawista
jana pětra jordana šěro-
kej zjawnosći prezento-
wana. serbja su jeničcy, kiž su
słowjanske barby a jich rjad hač do
dźensnišeho wobchowali.

Barby chorhoje wukładuja so w
handrija zejlerjowej basni „serbske
barby“. módra barba je znamjo za
přećelstwo a bratrowstwo, čerwjena za
lubosć a běła za njewinowatosć. w za-
pisu „the Flag bulletin“ (1968) je mó-
dra barba jako znamjo za swěru zapi-
sana.

Benedikt Cyž

… sind die Farben der sorben, die
nach artikel 2, absatz 2 der sächsi-
schen Verfassung „ […] im sied-
lungsgebiet der sorben […] gleich-
berechtigt geführt werden.“

Zum ersten Mal ist von einer
„Fahne mit sorbischer aufschrift“ im
bericht über die lohsaer glocken-

weihe 1842 in der wochenzeitung
„tydźenske nowiny“ zu le-

sen. handrij zej-
ler, der sorbi-

sche dichter
und dama-
lige pfarrer
in lohsa,
schrieb im

gleichen jahr
in seinem ge-

dicht „za serbow“
(„Für die sorben“): „trać

dyrbi serbstwo, zawostać a serbs-
ka chorhoj zmawować.“ („Fortbe-

stehen soll das sorbentum und die sor-
bische Flagge wehen“).

Erst zum 1. sorbischen gesangs-
fest am 17. oktober 1845 in bautzen
ist von einer blau-rot-weißen sorbi-
schen Flagge die rede, die dort neben
anderen zu sehen war. beinahe drei
jahre später, während der revolutio-
nären ereignisse 1848, trafen sich
am 23.märz in berlin Vertreter sla-
wischer Völker – unter ihnen der
sorbische philologe, schriftsteller und
Verleger jan arnošt smoler – um sich
nach dem beispiel der deutschen
und italiener zu einem gemeinsamen

slawischen symbol zu verständigen.
Verschiedene slawische Völker führ-
ten rot und weiß als ihre landes-
farben, aber auch blau war vertreten.
so einigte man sich auf die slawischen
Flaggenfarben blau-rot-weiß, wo-
bei blau am Fahnenmast angebracht
werden sollte.

Noch im gleichen jahr, am 29.juni
1848, berichtete der „Kamenzer ta-
gesspiegel“ im zusammenhang mit
den unruhen der Fronarbeiter des
Klosters „st. marienstern“ in Ku-
ckau, dass zur sorbischen Versamm-
lung in schmeckwitz und anderen or-
ten „die slawische trikolore blau, rot,
weiß“ zu sehen war.

Zum Slawenkongress im juni
1848 in prag wurde dann die sorbische
Flagge in ihrer noch heute gültigen
Form vom sorbischen publizisten
und slawisten jan pětr jordan der brei-
ten öffentlichkeit präsentiert. die
sorben sind das einzige slawische
Volk, das die slawischen Farben in ih-
rer reihenfolge bis heute in ihrer
Flagge bewahrt hat.

Die Auslegungder Flaggenfarbe ist
im gedicht „serbske barby“ (sorbische
Farben) (1848) von handrij zejler zu
finden. dabei stehen blau für die
Freundschaft und brüderlichkeit, rot
für die liebe und weiß für die un-
schuld. im Verzeichnis „the Flag
bulletin“ (1968) steht blau auch für die
treue.

Benedikt Ziesch

m ó d r a – č e r w j e n a – b ě Ł a …

Blau-Rot-Weiß…

Handrij Zejler:
„Serbske barby“
„Sorbische Farben“ (1848)

bratřa, dajće město spěwej,
sława barbi wóskajće,
módrej, čerwjenej a běłej,
kajkuž serbstwo lubuje.
twjerdźizna njebjeska
sama k njej so póznawa.

Firmament so módri krasny
w fijałkowej módrini,
jeho barba njewuhasny,
přećelow slub poswjeći.
přećelstwo, bratrowstwo
w našej barbi hordźi so.

młody dźeń, hdyž ranje swita
z róžowatej kročelu,
z našej barbu zemju wita
z lubosću we wobleču.
lubosća wuznawa
naša barba čerwjena.

běłu drastu njewinosće
jasny dźeń so woblěka.
z běłych lil´jow chwalba rosće
twojej barbi, Łužica.
njewina wuzwola
twoju barbu, Łužica !

(Handrij Zejler,
Zhromadźene spisy, zwjazk II,
Budyšin 1975, str. 8-9.)

Gedicht - Auszug

Liebe Leserinnen und Leser,
Ihnen ist sicher aufgefallen, dass
sich in der Juni-Ausgabe des Amts-
blattes im sorbischen Text Fehler
eingeschlichen haben. AufGrund
eines technischenProblems fehlten
mehrere Sonderzeichen, so dass der
Text nicht korrekt lesbar war.Wir
bitten dies zu entschuldigen.

Den korrigierten Text zur Sorbi-
schen Flagge finden Sie im Übri-
gen im Internet unter
http://www.landkreis-
bautzen.de/download/presse/
Amtsblatt_2013-
06_BZBIW_web_geae.pdf
in der elektronischen Ausgabe des
Juni-Amtsblattes.

In eigener Sache

Am 17. August 2013 wird die Energiefabrik Knap-
penrode von 10 bis 17Uhrwieder zumMarktplatz für alle
Freunde funkelnder Mineralien und edler Steine. Samm-
ler und Händler aus Deutschland, Polen und Tschechien
treffen sich zur 9. Lausitzer Mineralienbörse.

Wer möchte, kann sich an diesemTag auf Schatzsuche
begeben: AusgerüstetmitWaschpfanne, Schaufel und Sieb
können sichBesucherunter fachkundigerAnleitung imGold-
waschen üben oder aber auf die Suche nach einheimischen
Mineralien begeben.Gegen einen geringenObolus besteht
dieMöglichkeit, die gefundenenMineralien zu schneiden,
zu schleifenund zupolieren.Wie immer lohnt auch einBlick
in die Schatzkammer des Museums: In der Ausstellung
„Schätze der Erde“ sind eindrucksvolle Funde aus demLau-
sitzer Revier und angrenzenden Regionen zu bewundern.

9 . l a u s i t z e r m i n e r a l i e n b ö r s e i n d e r e n e r g i e F a b r i K K n a p p e n r o d e

DerMarkt für edle Steine und Fossilien in der Lausitz

Die Mineralienbörse ist eine Veranstaltung des Vereins der Freunde der Mineralogie und Geolo-
gie Ostsachsen e.V. und der Energiefabrik Knappenrode.

Weitere Informationen sind unter www.sachsen-mineralien.de abrufbar.
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Anzüge - Abendkleider - Festmode - 03591 31 89909
über 1500 neue Marken-Brautkleider jeBrautmode-Discount.de 298,- €Marken

Das Programm für das diesjährige 35.
Fest der sorbischen Poesie steht fest.
Es ist anlässlich ihres 120. Geburts-
tages der niedersorbischen Dichterin
Mina Witkojc (1893-1975) und zu
seinem 100. Geburtstag dem Pro-
saisten und Übersetzer der slawi-
schen Literatur ins Obersorbische
Anton Nawka (1913-1998) gewid-
met.

Das Festival beginnt am 8. August mit
einer Lesung in Leipzig. Am 10. Au-
gust findet um 15 Uhr eine Veran-
staltung unter der Losung „Poesie trifft

Bildhauerei“ amKrabatstein im Stein-
bruch Miltitz/ Gemeinde Nebel-
schütz bei Kamenz statt. Am gleichen
Tag wird um 19.00 Uhr in die Alte
Wasserkunst zur „Bautzener Poe-
sienacht“ mit vielen kleinen Lesungen
und Gesprächen vor allem mit auch
jungen und jüngeren Autoren geladen.
Den unterhaltsamen Abend in sor-
bischer und deutscher Sprache um-
rahmt das Punkrock-Duo „Berlinska
dróha“ (Berliner Straße).

Eine besonders interessante Begeg-
nung verspricht die „Poesie auf dem

Kahn“ am 11. August ab 15 Uhr in
Burg/Spreewald zu werden (Abfahrt
Bootshaus „Zum Leinenweber“,
Hauptstraße 1). Am 18. September
lädt der Domowina-Verlag um 19
Uhr in das Niedersorbische Gymna-
sium in Cottbus zu einer Lesung in
Erinnerung anMinaWitkojc ein. Am
19. September wird um 19.30 Uhr in
der Bautzener Smolerschen Verlags-
buchhandlung Anton Nawka mit ei-
ner Lesung geehrt.

Weitere Informationen:
www.zsw-skb.de

35. Fest der sorbischen Poesie

Vollbiologische
Kleinkläranlagenbis 2015 –
noch gibt es Fördermittel!

Die EU fordert einen besseren Gewäs-
serschutz, vor allem die Oberflächen-
gewässer sollen künftig einen guten
ökologischen und chemischenZustand
erreichen. Eine Grundvoraussetzung
hierfür ist die ausreichendeBehandlung
aller in Gewässer eingeleiteten Abwäs-
ser. Seitmehr als 20 Jahren ist eine bio-
logische Abwasserreinigung nach dem
„Stand der Technik“ auch in Sachsen
Pflicht. Für Kleinkläranlagen wurde
eine Übergangsfrist bist Ende 2015
eingeräumt.

Das Sachgebiet Wasserschutz im Um-
weltamt des Landratsamtes Bautzen
(Untere Wasserbehörde) möchte an
dieser Stelle vorrangig die Eigentümer
von Grundstücken, deren dezentrale
Kleinkläranlage (KKA) oder abflusslo-
se Sammelgrube noch nicht demStand
derTechnik entsprechen, über die not-
wendigenVeränderungen informieren.

Jedem Grundstückseigentümer sollte be-
kannt sein, ob seinGrundstücknoch an
eine zentrale Abwasseranlage ange-
schlossenwird oder ob er gezwungen ist,
das auf seinemGrundstück anfallende
Abwasser dauerhaft dezentral zu ent-
sorgen. ImZweifelsfall geben die Stadt-
und Gemeindeverwaltungen bzw. der
zuständigeAbwasserzweckverbandAus-
kunft.

Im Landkreis Bautzen bedürfen noch
etwa 11.000Kleinkläranlagen und ab-
flusslose Sammelgruben der Sanierung

bzw. Neuerrichtung. Die Gemeinden
undAbwasserzweckverbändewerdenSie
bei derWahl der richtigen Lösung be-
raten.DezentraleAbwasseranlagen kön-
nen finanziell gefördert werden.

GesetzlicheGrundlagen
für die dezentrale
Abwasserbehandlung

Mit einer Änderung der Abwasserver-
ordnung hat der Gesetzgeber bereits
2002 bundesweit einheitliche Min-
destanforderungen für die Einleitung
vonAbwasser ausKleinkläranlagen in ein
Gewässer festgelegt.ZurEinhaltungdie-
serAnforderungen, benötigendieKlein-
kläranlagen grundsätzlich eine biologi-
sche Reinigungsstufe, egal ob das ge-
reinigte Abwasser in ein Oberflächen-
gewässer oder über Versickerungsanla-
gen in das Grundwasser eingeleitet
wird.

Seit 2007 ist die Kleinkläranlagenver-
ordnung imFreistaat Sachsen inKraft.
Danach sind vorhandene Anlagen, die
nicht denAnforderungen an den Stand
derTechnik entsprechen, bis spätestens
31. Dezember 2015 anzupassen.

Das Sächsische Wassergesetz wird no-
velliert. Es soll die Abwasserentsorgung
überKleinkläranlagenneu festgelegtwer-
den.NachdemGesetzentwurf erlöschen
Ende 2015 alle Erlaubnisse von KKA,
die nicht dem Stand der Technik ent-
sprechen.

Nicht jedes Grundstück kann an eine
zentrale Kanalisation angeschlossen
werden, und auch in Zukunft werden

Kleinkläranlagen besonders in dünnbe-
siedelten Gebieten zum Einsatz kom-
men.

Fördermittel

Vorhandene Anlagen, die nicht den
Anforderungen entsprechen, sind bis
zum 31. Dezember 2015 anzupassen.
Für die damit verbundenen Aufwen-
dungen stellt der Freistaat Sachsen über
die SächsischeAufbaubank Fördermit-
tel, auch für die Sanierung bzw. Neu-
errichtung abflussloser Sammelgruben,
bereit.

Die Grundförderung beträgt zwischen
1000 EURund 1.500 EUR je Anlage.
Auch die Errichtung abflussloser Sam-
melgruben kann gefördert werden.
Dazu erteilendieAufgabenträger derAb-
wasserbeseitigung und die SAB– Säch-
sische Aufbaubank – Auskunft.

DerWeg zumUmweltamt

Im Rahmen der Sanierung Ihrer Klein-
kläranlage ist ein Antrag auf Erteilung
einerwasserrechtlichenErlaubnis zu stel-
len. Dieser ist bei der jeweils zuständi-
gen Gemeinde bzw. dem Abwasser-
zweckverband zur Bestätigung und
Weitergabe andieUntereWasserbehörde
imLandratsamt Bautzen einzureichen.
Ein entsprechendes Formular findenSie
auf der Internetseite des Landkreises
Bautzen www.landkreis-bautzen.de/
52.html. Das Formular kann auch bei
den zuständigen Abwasserbeseiti-
gungspflichtigen angefordert werden.
Dort erhalten Sie auch Auskünfte zu
Fördermöglichkeiten.

UMWELTAMT

Wissenswertes zuKleinkläranlagen


